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und ſonſt
gehalten/

ITyo . get / von uns/ und unſern Nachkomenam Reich

jedermaͤnniglich erkant/ geachtet / und

auch oderwehnter Grafſchafft gus allen

unſern / unſerer Nachkommen und unſers Ertz⸗

durgiſCom⸗
mißion ent⸗

ſtehet Rang⸗
Diſput zwi⸗
ſchen Chur⸗des Vorſitzes / zwiſchen Chur⸗Braunſchweig

Commißlon

SEn Hamburgiſcher Comwisſion gleng
es langſam her/ und hatte ſich/ zu meh⸗
rerer Hinder⸗oder Verzoͤgerung der

Sachen / ein teutſcher Streit / wegen

auch uͤbrigen darbey concurrirenden Staͤnden /
Brehmen nehmlich / Magdeburg und Wolfen⸗

bütel eingefunden . Die Geſandſchafften hatten

ſonſt pẽle mẽle , oder / wie ſie ohngefehr kommen

waren / geſeſſen/ hernach waren etliche auf die Ge⸗

dancken kommen / daß das Sitzen in einer rich⸗

Beſchreibimg Obeu . Nieder⸗Sächſt . Sef .
Bauſes Oeſterreſch Canteleyen / und ſonſt durch / — . —

gehends der Nahmen Wartenberg beygeleget
werden / und das Recht mit rothem Wachs zu⸗
ſieglen hiemit vergoͤnnet ſeyn ſolle .

Ober⸗ und Rieder SaͤchſiſcheGeſchichte .

ſen/ wo ſie nicht ſelbſt als Direcdores oder
Churfuͤrſten zu ſchaffen haͤtten. Wolfenbuͤtel

auch das Con. Directorium Nieder⸗Seächſiſchen

170g9,

hatte ſich wohl verſtanden / ob es gleich vor a8

Hannover dermahln das Seniorat und folglch e
40 Le

Brann⸗

Creyſes beſaß / ſelbigem / auch bey Creyß⸗Sae ſameyß⸗ ſchweig

chen zu weichen / aber unter dem Wäbißg
wenn beyde Directores oder zum wenigſten ei⸗
ner von ſelbigen ein gleiches thaͤten / und Chur⸗
Braunſchweig den Vortrit und Vorſitz goͤnne⸗
ten ꝛc. deßhalben ehemals dieſes mit vergliechen

tigen Ordnung geſchehen muͤſſe/ darbey denn

uͤbrigen begehret / eben weil ſein Principal ein

Churfuͤrſt waͤre.

nanter Staͤnde wolten das durch aus nicht zuge⸗

ben / vor ſich anziehende / daß ſie Geſandten derer

Directorial . Staͤnde waͤren / denen eben aus die⸗

ſer Urſache der Rang im Creyſe und bey einer

Creyß : Commisſion gedbůhrte. Bey ſo bewand⸗

ten Sachen war man erſtlich wohl / Chur⸗
unter nichtBraunſchweigiſcher Seits / auf die Anziehung
eingeftande⸗ Ie⸗ 75

957

nen Lnzie Hefallen / daß vorſeyende Commisſion mehr eine
*

Kayſerl . als Neſchs Tommislion ſez / wie ſie deñ

auhh anderweitig ſchon beruͤhrter Maſſen / den

Nahmen einer Kayſerl . Commisſion fuͤhrete.

Dargegen ſtelleten die andern umbſtaͤndlich vor /
wie man nicht auf Nahmen und Ehren Worte ;
ſondern auf das Weſen der Sachen ſelbſt zuſehen

haͤtte/ bey weſſen Betrachtung ſich alſofort hand⸗

greiflich darlegte / daß die Commislion ein Ereyß⸗

Werck des Reiches ſey / darbey man doch das

Haupt des Reichs nicht ausſchlieſſen wollen .

Dieſes vor ausgeſetzt berieffen ſichBrehmenund

Magdeburg auf einen von Lhur⸗Braunſchweig
bald Anfangs bewilligten und An. 1706 . den 14 .

Julii dem Churfürſtl . Protocoll in Regen⸗

ſpurg einverleibten Kevers , daß durch Seiner

Braunſchweig lutroduction in das Churfuͤrſtl .

an ihrem vor dem Hauſe Braunſchweig herge⸗

brachten Rang und brærogativen nichts imge⸗

ringſten derogiren / ſondern es dißſalls bey

ſen werden ſolle ꝛc. Krafft deſſen vermein⸗

ten die Geſandten des Directotii , es koͤnte

den Vorgang bey dieſem Creyß⸗Geſchaͤfft
nicht haben / weil es ſich deſſen ausdruͤcklich /
ſonderlich eben auf Anhalten Brehmens und

Magdeburgs / begeben ; und muͤſſe es ſich
gefallen laſſen / was andere Churfuͤrſten ge⸗

nehm haben / die da dem Directorionach ſaͤſ⸗

der Chur⸗Braunſchweigiſche / den Rang vor

Die uͤbrige Geſandten obbe⸗

9305
ſeparatus,

5o mit Wolfenbuͤtel ( auſſer dem To

XVI . dieſes Theatri Anno 10 75b. 5
erzehlten) den 2 ; . Jener Ao . 17056 . errichtet .

Daß dieſe Ditputen die Hinlegung derer Ham⸗
burgiſchen Troublen etwas verzoͤgert / iſt leicht
zuerachten/ doch geſchahen darbey dieſes Jahr
ein⸗ und andre merckwuͤrdige Dinge / daran wir

hier etwas erwehnen / das uͤbrige biß auf diegeit
des weitern Ausgangs bieſer Sachen verſparen
wollen. Der Lermen⸗Blaͤſer Krumbholtz fand
ſich in dem beſchwer⸗und geſaͤhrlichen Zuſtande
eines peinlich beklagten/ der ſeine Betenſion fuͤh⸗
rende Advocat fuͤhrte ſich darbey ſo unnůtz in und

mit anzuͤglichen Schrifften auf / daß er ſelbſt in

mehrgedachte Krumbholtzes aus / ohne zu wiſſen
woher ſie kame / deßwegen denn oͤffentlich bekan
gemacht wurde/ daß der ein ziemlich Stüͤck Gel

des empfangen ſolte / wer den Urheber entdeckte.
Der ſchon vor 12 . Jahrenabgeſetzte Raths⸗Hern
HieronimusSylm / wurde durch hohe Commis .

ſion wiederum eingeſetzet / und zu lolchem End⸗
von denen zwey jungſten Raths⸗Herren / in Be⸗ſ

Churfuͤrſtl . Durchleucht des Churfuͤrſten von gleitung zweyer reitenden Diener / aus ſeinem
Dauſe ab⸗ und auf das Rath⸗Hauß gehohletſei⸗

Collegium , bey Creyß ⸗Täaͤgen und ſonſten / nen vorigen Platz zubekleiden / da ihm auch ſeine

wo Seine Churfuͤrſti . Durchleucht zu Braun⸗ Beſoldung von denen 12. Jahren her /mit ooo .

ſchweig nicht quã Elector concurriren / andern Thlr . gezahlet werden muſte . Zwey andreRoͤben
und Burmeiſter genant rettituirte die Conuſſion

gleich falls / mit dem Beſcheid / es ſolte die Bur⸗
ger ſchafft rechtlich anzeigen und ausfuͤhren / was

dachte Burgerſchafft bißher groſſer Dinge an⸗

gemaſſet und daher nicht wenig von obgeſchweb⸗

dem Nahmen habender Privilegien und Gerecht⸗
ſame / ausgeubet worden war ; ſo legte die hoh
Com̃iſſion dermahlen denen Aemtern oder Zuͤnf⸗
ten auf / daß ſie ihre Privilegia und Berechtigun⸗

gen votzeigen und deweiſen ſolten . Sie lieſſe
hierauf ſich vernehmen / daß der langwierige Be⸗

f67

Arreſt genommen / und gefaͤnglich nach demEin

beckiſchen Hauſe gebracht wurde / wo ſonſt ſein
Patron in Verhafft geſeſſe Man ſtreůete hernach
eine Schrifft unterm Volck / zurVertheidigung

wollen

Vnfahti
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Hung ſenf

dem Herkommen anderer Chur⸗Hauſer gelaſ⸗ ſie wider ſolche einzuwenden haͤtte . Weil ſich ge⸗ſcnit unnn
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— SBöberſNieder⸗Saͤchſi⸗Seſl . Denckw

ſit / Ubung und Gebrauch dererfelbigen Bewei⸗

ſes gnug davon ſey / muſten aber dargegen das

Wiederſpiel und den abermahligen Befehl an⸗

eerS6c , dieſes Jahrs allerhand bedenckliche Negotiatio -
ffhnhofes es , Handlungen und Bewegungen / daraus

habenwidez

Ehur Sach⸗
ſen überläf⸗ U wide !

faäsnler und mit ihm haltende noch in dieſem Jahre
and ausgebrochen / wird unten an ſeinem Orte fol⸗

hören / ſie beſſer zubeweiſen oder andern Be⸗

ſcheids zuerwarten .

den gab es/ zu Anfang und mit dem Fortgang

Denckwürdiger Geſchichte .

An dem Chur⸗Saͤchſiſchen Hof zu Dreß⸗ ſt

Regimenter Dragoner / welche ſie jetzo in de⸗

die Schwediſch⸗Geſinnte ſich nichts guts pro⸗

pheceyen / ſondern voraus ſagenwolten / Koͤ⸗
nig Auguſtus ſey Sinnes ſich der vielleicht un⸗

bedachifam unternommenen Entfernund Ver ,
tieffung des unglůcklich zu werden anfangenden

Königs in Schweden bedienen / und eine

Ruckk ehr zu der abgedrungenen Pohlniſchen
Eron vorzunehmen . Sie hohlten die Anſtalt

zu dieſer Sachen noch von vorigem Jahr her/
meynende es ſey dem Koͤnig Auguſto nicht um

das Anſehen der Belager⸗und Eroberung Ryſ⸗

ſel / da er ſich darbey als Volontair eingefun⸗
den ; ſondern darum zu thun geweſen / wie

er mit dennen See⸗Potentzien ſein Vorhaben
in Pohlen zu gehen verabreden und dero Be⸗

willigung und / wenigſtens indirceten Bey⸗

ſtand / erlangen koͤnte/ da man doch die Macht
des Koͤnigs in Schweden und ſeine Art zu ver⸗

fahren hier und dar eben nicht mit denen beſten

Augen anſahe / Koͤnig Auguſtus aber und

Moſcow denen Allürten allerhand Gefallen er⸗

wieſen / Theils ferner zu beweiſen ſich erboten .

Sie wuſten / als ſehr verdaͤchtig / anzuziehen/
daß ein Moſeowitiſcher Miniſtre / unterm Vor⸗
wand die Patkuliſchen Papiere dem Czaar aus⸗

zumachen/ ſich ſo lang in Dreßden aufhielte / und

ote Beredungen mit ihm/ naͤchtlicher weile /
gepflogen / vor dem Schwediſchen Bedienten

meétunisaber ſorgfaͤltig verhehlet / und / da er es ge⸗

merckt / auch geahndet hatte / abgeleugnet wor⸗

den . Darzu fuͤgten ſie die Anmerckung es waͤ⸗

ten die Czaariſche in Wien und Berlin lubſi⸗

ſtirende Miniſtres zu Anfang dieſes Jahrs
ſaͤmbtlich nach Dreßden gegangen / und haͤtte/
nach denen daſelbſt gehaltenen Conferentzien /

ſich der Mofcowitiſche Geſandte am Kayſerli⸗
chen Hofe nach Italien zum Koͤnig in Daͤn⸗

nemarck u . ſ . w . begeben . Man wolte wiſſen /
daß an Preußen Hoffnung gemacht worden

bor Pommern zu erlangen / und mit Hanno⸗
vet wegen Brehmens ein und anders negotü⸗

ket ſey. So wäre es auch nicht der Hand⸗

lung noch Allürten Feld Zugs in Niederlan⸗

den halber geſchehen / daß der von Marlbo⸗

rough vier beſondre Beredungen im Haag diß

Vor⸗Jahr mit dem daſigen Moſcowikiſchen
Miniſtre gehalten ; ſondern es waͤren in ſelbi⸗

gen allerhand vortheilhaffte Dinge vor Engel⸗

land u . ſ. w. bedungen worden / damit es dem

Abfſehen des Czaaren und Koͤnigs Auguſti auch

anderer mit dieſen eins gewordener Puiſſancen
favoriſiren moͤchte u . ſ. w .

Was dißfals in der That wider Schweden

E2¹ E
gen / in deſſen that Koͤnig Auguſtus Holl un
Engelland einen nicht geringen Gefallen / daß

er dieſen See⸗Potentien ſonſt uͤberlaſſene Trup⸗

pen nicht nur ferner goͤnnete / ſondern ſelbige

noch über dieſes vermehrete / wie der hier nach

ehende Extract des darüͤber errichteten Ver⸗

gleichs anzeiget . ( r . ) WerdenIhro Koͤnigl.

Maßjeſt . das Regiment Cavallerie und die zwe

— —

1709 .

nen Niederlanden haben / mit 15 . wohl mon⸗

dirt⸗ und equipirter Mannſchafft bey jeder

Compagnie vermehren / damit die Compagnie

biß auff 75 . Gemeinde und 87 . Koͤpffe ver⸗

ſtaͤrcket und complet ſeye ; wie ſie denn auch zu

jedem dero beſagten Regimentern 2 . Compa⸗
gnien von gleicher Zahl beyfügen wollen / daß

ſte auf 8. Compagnie und alſo jedes derſelben

auf 4 . Eſcadrons geſetzet wird . ( 2 . ) Und

gleich wie die Koͤnigin von GroßBrittannien
und die General⸗Staaten wegen Vermehrung

ihrer Trouppen / wie hoch ſie eigentlich werden

ſollen / noch nicht einig worden ſind / alſo wol⸗

len ſie ſich den 15 . Febr . gegen Ihro Majeſt .

erklaͤren/ wie viel ſie von deroſelben Regimen⸗

ter Cavallerie in ihren Sold nehmen koͤnnen.

( 3. ) Gleichfals werden Ihro Majeſt . in die

Niederlande 4 . gute Bataillons von den alten

Trouppen auf eben denſelben Juß / als dieje⸗

nigen / ſo ſich bereits darinnen befinden/ mar⸗

ſchiren laſſen / und man ſtellet in ſeiner Ma⸗

jeſtat guten Gefallen / denenſelben noch 2.

andere zu fuͤgen/ wenn es ſich thun laſſen will /
und weßwegen ſie ſich aufs laͤngſte den 15 .

Febr . erklaren werden . ( 4. ) Alle in den ꝛ.

Art . zur Verwahrung pPecificirte Pferde und

Menſchen werden von allen Trouppen ſeyn /

und ſo wohl dieſe / als die 4 . Regimenter In⸗

fanterie an der Maaß zu Maſtricht oder Puͤr⸗
mont zum kuͤnfftigen letzten April durch die

Muſierung gehen / auff ſolche Bedingung wird

der Sold den 2 5. Martii angehen . Was

aber uͤbrigens die Befoͤrderung und Bezah⸗

lung gedachter Trouppen anlanget / ſo wird

man ſich gaͤntzlich nachdem am 20. April 1707 .

aufgerichteten Traetat richten / und das ſolcher
Convention beygefuͤgle Reglement in Acht

nehmen .
Ihro Koͤnigl. Majeſt . ordneten auch dieſes

atz

Jahr eine Commisſion zu Unterſuch und Ber⸗ Wurckſzs
deſſerung aller in Berg⸗Wercken eingeſchliche⸗ ieſſern .

cher Maͤngel und Gebrechen an / und hatte die

Vergnuͤgung einen hohen Gaſt und nahen

Anvertvandten an dem König in Daͤnnemarck
bey ſich zu ſehen / als ſelber quff der Ruͤckreife

aus Italien nach Hauſe begriffen war . Ihro
Maj . langten den 18 . May Abends ausItalien

zu Augſpurg an / und ſetzten des folgenden Ta⸗

ges die Reyſe nach Nuͤrnberg fort / alltvo er denoot den

20 . Abends ankame . Hieraufgeſchahe den 24. Aufommten,
die Ankunfft zu Freyberg in Meißen/ auch dar⸗ bränn⸗
auf den 27 . Abends in der Reſidentz⸗Stadt marck tin

Dreßden . Der Einzug geſchahe durch das

Pyreneiſche Thor durch die Pyreneiſche Gaſſe
uͤber den Neumgrckund ſo fort dem Rieſen⸗

LI2 Saal



1709 .

Dlvertirt
Ihn

Jagen

3⁵. Beſchreibung
Saal vorbey nach dem Muͤntz Thor / lo dann

ferner durch das gruͤne Thor nach dem Schloße

zu. Erſtlich marſchierete eine groſſe Anzahl
von der Koͤnigl. Fagerey / darauff kamen 2 .

Corps von der Leib⸗Garde / welchen 2. Corps

von der Cavalier Garde nebſt 12 . Trompetern
und einem Paucker folgeten . Hierauf kamen

die Miniſter und Cavaliers / welchen Seine

Koͤnigl. Majeſt . von Daͤnnemarck folgeten /

bey denen Se . Koͤnigl. Hoheit der Chur Printz

ſaßen. Um den Wagen ritten und giengen
eine groſſe Anzahl Koͤnigl. Bedienten / und

wurden von 12 . Knechten weiße Wachs⸗Fa⸗
geln getragen .

Hinter denenſelben folgeten die Koͤnigliche

Hand⸗Pferde / und zuletzt 2 . Corps von der

Leib⸗Garde nebſt etlchen Wagen alle mit 6 .

Pferden beſpanntt . So gleich bey des Koͤ⸗

nigs Ankunfft / in dem Garten / wurden dit

Stuͤcker um die Feſtung ſcharff abgefeuert /

welche Salve wieberhohlet wurde / als mehr

hoͤchſtgedachte Seine Koͤnigliche Hoheit ſich
dem Pyrineiſchen Thore näherten / und als ſie
in dem Schloß Hofe aus dem Wagen ſtiegen .
Die Burgerſchafft ſo wohl als auch die Beſa⸗

tzung war in die Straßen poſtiret . Als Seine
Maj . aus der Gutſche geſtiegen / giengen Se .

Maj . Koͤnig Auguttus demſelben entgegen / und

Sber u. Nieder⸗Sächfl Gef

Thiere mit Schußen aus kurtzem Gewehr170. (
und Schneppern zu irriuuren / und wurde end⸗ 4

lich dieſe Luſt mit gutem Contentement gten⸗

diget / nachdeme Ihro Koͤnigliche Majeltaͤ
von Daͤnnemarck einen Bär erleget . Der

merckwuͤrdigſte Tag hiernechſt war der 6. Jun.
da Nachmittags das Damen Ring⸗Rennen/ungen
und Abends das Feuer⸗Werck angeſtellet war. Danek
Das erſte war uͤber die Maßen divertillant ,
wie denn viele Frembde geſtanden / daß ſie

dergleichen noch nirgends geſehen . Es prelen -
tirten ſich 24 . Dames auf ſo viel ſehr artig
ausgezierten Triumph Wagen / in einem mit

gruͤnen Reißig ausgezierten viereckigten Amphi⸗
cheatro , und indem dieſe in der mittlern Ca -

rille nach dem Ringe ſuhren / renneten zu bey⸗
den Seiten auch zwey Mandatores zu Pferde /
deren Gewinſt ebenfals denen Damen zuge⸗

ſchlagen wurde . Jeder Wagen ward mit ei⸗

ner beſondern mit Gold und Silber diſtingurr⸗
ten Coleur unterſchieden / und nach dieſen Far⸗

ben hatten auch die Dames Fuͤhrer und Ren⸗

ner / wie und wie koſtbahren 6 . Laͤufer/ welcke

bey jedem Wagen neben her liefen / ihre Fe⸗

der / Kleider und Krauſenbaͤnder u d . m. choi⸗

ſiret / ſo waren auch die Pferde mit ihren ſilber⸗
nen Schellen⸗Gelaͤute eben ſo aus gezieret / und

war uͤberall ſo viel Pracht und Asnehmlichkeit

empfiengen ſie vor der ſo genandten Engliſchen

Treppe von dannen ſie von demſelben nach
dero koſtbahren Gemaͤchern gefuͤhret worden .

Es wuͤrde zu weitlaͤufftig werden / alle dieſem

hohen Gaſt zu Ehren angeſtellte Luſtigkeiten

zu erzehlen ; doch wird es auch nicht unbillich

ſeyn / das vornehmſteallhier zu beruhren . Deñ

nachdem Ihre Majeſt . der Koͤnig von Dänne⸗
marck einige Tage ſo wohl in Dreßden auf dem

Re outen Saal und in dem Comödien⸗Hau⸗

ſe/ als auch in dem groſſen Garten und ſonſt

auch durch allerhand Luſtbarkeiten divertiret

Mit Kampf worden ward endlich den 1. Fun . das

groſſe Kampff⸗Jagen hinter dem Schlobe an⸗

geſtellet . Und obwohl der Platz an ſich ſelbſt
gar enge / damit man die Thlere deſto eher

wieder in den Lauff bringen koͤnte/ hatten doch

Ihre Maieſt . der K oͤnig Auguſtus ſelbſten hohe
Vorſorge getragen / damit jedermann wohl
accommodiret ſeyn moͤchte / un niemand zu

Schaden kaͤme / allein es hatte hiebey weder

Luſt zum kaͤmpffen bewieſen / und obwohl der

Auer⸗Ochſe / wie auch der Puͤfel - und ein

groſſer Pohlniſcher Ochſe mit zwey muthigen
Pferden / unterſchiedenen wilden Schweinen /
guch etlichen Baͤren und Hunden zugleich auf
den Platz gelaſſen worden / ſo wolten doch die

Thier einand er nicht zu Leibe gehen / und paſ⸗
ſitete nichts ſonderliches außer baß / derer klei⸗

nen Rencontren zugeſchweigen / der Auer ein

Pferd bleßiret / und ein Baͤr / nebenſt zwey

Hunden eine Sau anfiele / und dieſelbe ohn .
einander ſelbſt Leid zu thun / zerriſſen . Indeſ⸗

ſen hatten beyde Majeſtaͤten das Plailir , die

zu ſehen / daß jedermann daruͤber erſtaunen

muſten.
Das Feuer⸗Werck war mitten auff der 5

Elbe / in Form eines Caſtels / auffgebauet

welches zu beyden Seiten aus vielen Canonen

und Feuer⸗Moͤrſeln / beſchoſſen und bombar

diret wurde .

Wir wollen nicht alles was hierbey vorge

gegangen / weitlaͤuſitig beſchreiben / und nun

etwas davon beybringen :

Gleich Anfangs nach geendigter Muſie wur⸗

den auff dem Walle 20 , halbe und gantze Car⸗
thaunen loßgebrannt / und lieſen ſich zugleich

auff dem Waſſer unzehlich viel Waſſer⸗Feuer

ſehen / auch prælentirte ſich am Caſtel Ihro

Koͤniglichen Majeſtaͤt von Daͤnnemarck Nah

men /
ER . B .

in uͤberaus ſchoͤnen gruͤnemFeuer / dergleichen
man bey Feuer⸗Wercken niemahls obſerviret ,

wie auch in den Fenſtern des Thurms der

der Loͤwe/ noch das Tieger Thier beſondere
vat in blauem Feuer . Darauff drey beſonder

Actus , gleich als Attaquen folgten / da denn

Koͤnigliche Daͤniſche Orden / und das Vi

loſſe

Caul

vom Lande / auff beyden Seiten / aus 48. 1

viertel Carthaunen / etlichen 40 . 24 biß

209 . pfuͤndigen Feuer⸗Moͤrſern / über 140 .

kleinern Mortiers / und viel 1000 . Muscu
tons / auff das Caſtell gefeyert / und hinge⸗

gen von dieſem aus 12 . Canonen und 200.

Mausquetons geantworter / auch uͤber dieſes

mit unzehligen Luſt⸗Feuern / als Raveken /
Girandoln / gluͤenden Kugeln u . d . m. unauf⸗
hoͤrlich hin und wieder geſpielet wurde . Wie
dann bey entſtant enem( ewitter der Blitz Dunk 1
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Hanz. umliegende Gegend dem Tage gleich
ge⸗

macht / und das Donnern aus denen Stuͤcken

und Praßeln der Ragveten von denen Don⸗

nerſchlaͤgen faſt nicht zu unterſcheiden . In
Gumma / jedermann hat geſtehen muͤten / daß

man noch nir gends dergleichen Gewalt des

Feuers in Luſt⸗Feuͤern beyſammen geſehen.
Den 2. Jun . war eine ſehr luſtige Wolf⸗

Luchs⸗und Schwein⸗ Hetze / wie auch ein

Fuchs⸗Prellen / auf dem Reit - Hauſe / da

denn 7 . Woͤlffe / und zwey Luchfe durch die

Hunde zu Tod gehetzt /und auff die 5o .

Huuber und Friſchlinge von Ihrer Koͤniglichen
Majeſtaͤt von Daͤnnemarck und Ihrer Majeſt .
dem Koͤnig Auguſto Theils mit der Lantze und

Wurff⸗ Pfeilen / theils mit dem bloßen De⸗
gen erleget worden / worbey ſonderlich der

Koͤnig Auguſtus ſeine heroiſche Staͤrcke und

ungemeine Addreſſe mit Bewunderung der

Zuſchauer ſehen laſſen .
Hierauff folgete den 10 . Jun . das koſt⸗
bahre Fuß⸗Tournier / welches zwiſchen denen

Haratiern und Curatiern nach vorhergegan⸗
genem Cartell angeſtellet war . Hierzu ward

auf dem alten Marckt in der Mitten ein beque⸗
mer Platz erwehlet / welcher mit Bretern ge⸗

bohlet / auch mitten auf den Bohlen ein

Schrancken gemachet / und auf allen Seiten

ins gevierdte ein Gelander / welches mit gru⸗
nen Reißig bekleidet / und auf den Ecken mit

gruͤnen Tannen / Statt Orangerie , ausgezieret
war . Zu beyden Seiten an denen Haͤuſern
waren Logen vor die hohen Stands - Perſo⸗
nen in Geſtalt gruͤner Luſt - Haͤuſer gebauet ;
welche alle mit gruͤnen Reißig uͤberkleidet und

kuͤnſtlich ausgezieret geweſen : Oben auf dem⸗

ſelben war Sr . Majeſtät von Daͤnnemarck
Nahme F. 3 . R . D. Uber dem Schulde eine

Crone / und uͤber der Crone ein Helm mit 4 .

Fahnen . Unten an den Logen - Fenſtern wa⸗

ren verguͤldete Schilder mit der Sonnen an⸗

gehänget .
Die Schloß⸗Gaße biß an den alten Marckt

hatte die Burgerſchafft beſetzt / und folgete
alsdann der Zug aus dem Schloße .

Nachdem man ſich hierauff etzliche Tagemit
Allembléen , Comoͤdien / und ſonderlich Fran ,

thoͤfiſchen und Italiaͤniſchen Opern / dabey die

Muſique , Ballette und Repræſentationes ſon⸗
derlich geruͤhmet worden / divertiret / wurde

endlich den 20 . Jun . das groſſe Carouſel an⸗

geſtellt / nachdem daſſilbe einige Tage zuvor
auf dem Marckte oͤffentlich ausgeblaßen / und

das unter Nahmen der 4 . Theile der Welt /
Europa / Aſia / Africa und America publicirte
Caortell abgeleſen worden . Dieſes wurde allein

wüuͤrdig geachtet / daß ſo viel 1000 . Menſchen
dieſer Luſtbarkeiten wegẽ nach Dreßden gereiſet ;

wüe denn uͤber 16000 . Frembde / und darunter

mehr als 200 . ſonderlich Boͤhmiſche Grafen /
einer Zeit von 14 . Tagen/ beſage der Thor⸗

Zeddul / ſollen hinein gekommen ſeyn.

Denckwuͤrdiger Geſchichte

Sollicitationes unſerer Unterthanen nichts 50
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dem deuchten des Feuer⸗Wercks / wvelchesdie . Und habenviele / welche an dem Kayſerl . 1709 .
und Frantzoͤfiſchen Hofe vormahls Caroulelle

angeſehen / geſtanden / daß ſie dergleichen gut

Anſtalt und Magniticence nirgends gefunden .
Wir wuͤrden etliche Blaͤtter erfuͤlen muͤſſen/
wenn wir alles nach der Laͤnge erzehlen wolten /
iſt aber Hoffnung / es werde Ihre Majeſt .
der Koͤnig Auguttus , wie man albbereit verſt/
chern wollen / ſowohl dieſe / als andere Er⸗
goͤtzlichkeiten/ durch eine geſchicktere Feder
entwerffen / und mit angenehmen Figuren aus⸗

zieren laſſen .
Endlich wurde noch den 25 . Jun . eine luſti Bauer⸗

ge Bauer⸗Wirthſchafft (vielleicht weil Derſaſſe
Stand das meiſte zu dieſen Haͤndeln geben
muͤßen) angeſtelt / wobey ſich die beyden Koͤ⸗
nige nebſt ihrer Hof - Staat und anderen
Standes⸗Perſohnen ebenfals ſehr vergnuͤgt be⸗

zeiget . Worauff Ihre Koͤnigl. Majeſt . von

Daͤnnemarck den 29 . Jun . Dreßden wieder
verließe / und in Begleitung Ihrer Majeſtaͤt
des Koͤnigs Auguſti ſich nacher , Potsdam er⸗

hoben / allwo ſie den 2. Jul . bey Ihrer Koͤnigl.

Majeſtaͤt in Preußen angelanget / wie obſchon
aus Preußiſchen Geſchichten zu erſehen gewe⸗

ſen .

Dieſe bißher nach der Laͤnge beſchriebene öneder
Ergöͤtzlichkeiten und Spielwercke nahmen ei⸗KonlgAn⸗
ne ungemein große Summe Geldes hinweg /gaft , in

deſſen man doch ſehr viel zu denen ausbrechen⸗Hoblen
den wichtigen und die Wieder⸗Einnehmung
eines Koͤnigreichs abzielenden Verrichtungen
brauchte . Daß und warum man ein ſolches

zu thun willens ſey / wurde von Koͤnigs An

guſti Majeſt . mittelſt eines Manifeſts der Wel

vor Augen gelegt und ſolches in allerley Spra⸗
chen oͤffentlich bekant gemacht / davon der

teutſche Text dieſes Lauts war .

Wir Auguſtus der Andere von GOttesoundedr
Gnaden Koͤnig in Pohlen / Groß⸗Hertzog kant ge.
in Litthauen / zu Reußen / in Preußen / Ma⸗ wacht

und

zobien / Samogytien / Kyovien / Vollhinien / ſatißent .

Podolien / Podlachien / Lieffland / Schmolen⸗
ſcien / Severien und Zſchernicovien / ꝛc. ꝛc.

Hertzog zu Sachſen/ Juͤlich / Cleve und Berg /
auch Engern und Weſtphalen / desHeil . Roͤm .

Reichs Ertz⸗Marſchall und Churfuͤrſt / Land⸗

graf in Thüringen / Marggraff zu Meißen /
auch Ober und Nieder⸗Lauſitz / Burggraf zu

Magdeburg / Gefurſteter Graf zu Henneberg /
Graf zu den Marck / Ravensberg und Bar⸗
by / Herr zu Ravenſtein / ꝛc. ꝛc. Fuͤgen

hiermit zu wiffen / Es iſt auch jedermann be.
kannt / was maßen die in dem 15ten Articul
des Oliviſchen Friedens denen jum Koͤnig⸗
reich Pohlen gehoͤrigen Provincien und Un.
terthanen vo behaltene und beveſtigte Freyheit
des Commercii von Schwediſcher Seite der⸗
geſtalt geſtoͤhret und uͤber einen Hauffen ge⸗
worffen worden / daß wir uns aus Trieb

unſers Gewiſſens / da alle vorher gegangene

eliee
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1709. fangen wollen , Uie Retablirung fowohl der⸗

ſelben / als auch anderer / wider beſagten Frie⸗

dens⸗Schluß einige Zeit her unternommenen

Gemnecherenen, im Fahr 1699 durch die

Waffen zu ſuchen genoͤthiget gefunden ; Je⸗
doch haben wir ſofort die Inrention gefaſſet /

ſelbige in alle Wege auf Chriſtliche Arth zu

Uinten
worvon wir auch alſobald biy dem

Anfange ſattſame Proben erwieſen / indem wir

nicht nur diejenige welche bey unſerer Einruͤ⸗

ckung in Lieffland aus einer eingebildeten Furcht
entwichen /mit aller Sorgfalt wiederum her⸗

bey zu ziehen bemuͤhet geweſen / ingleichen de⸗

nen / die ſich ohne Noth ſelbſt ruiniret hatten /
aus unſern eigenen Magazinen Brod und

Saat⸗Korn reichen laſſen ; ſondern auch die

von dem damahls anweſenden Frantzöſiſchen /
und nachgehends von dem Hollaͤndiſchen Ge⸗

ſandten ins Mittel gebrachte Vorſchlaͤge wil⸗

ligſt angehöret / und mithin zugegeben / daß

die gluͤcklichen brogrellen unſerer Waffen gleich

zur felbigen Zeit unterbrochen worden .

Es hat aber dennoch nichts deſto minder Koͤ⸗

nig Carl der XII . in Schweden ſeine wider uns

gefaſte Rache dahin exrendiret / daß er den be⸗

ſtaͤndigen Vorſatz genommen / uns von Cron

und Scepter zu bringen / zu welchem Ende er

denn / ungeachtet des bey ſeiner Iavalion in

Pohlen gantz zeitig von uns / und mit unſerer

Zulaſſung von denen Pohlniſchen Staͤnden ab⸗

ſonderlich / ihme zum Frieden und gutlichbillig⸗
maͤßiger Beylegung vielfaͤltig⸗gethanen An⸗

trags / nicht geruhet / unſere mit Eydes⸗Pflich⸗
ten uns verbundene Unterthanen zu einem ge⸗

faͤhrlichen und unverantwortlichen Aufſtande

wider uns zu verleiten / und Theils derſelben

an ſich zu ziehen .

Wir wurden dannenhero / wiewohl gantz

ungegruͤndet/ einer Uberſchreitung unſers Ver⸗

ſprechens / welches wir der Kepubliqus bey An⸗

tritt unſerer Koͤnigl. Regierung gelhan hatten /
beſchuldiget / und wolte man ein Interregnum

bey unſern des rechtmaͤßigen Koͤniges Lebens⸗

Zeiten kormiren . Die Staͤnde des Reichs

wurden unter dem ſcheinbahren Vorwand ei⸗

nes vorhabenden Friedens nach Warſchau ge⸗

ocket / und welche erſchienen / hatten auch kei⸗

ne andere Inſtruction , als zu dem Frieden ;
Man mißbrauchte aber ihre Gegenwart / und

wurde auf vielerley Art eine gantz unzulaͤßliche/
an und vor ſich ſelbſt null und nchtige De⸗

throniſation wider uns vorzunehmen / hefftig
in ſie gedrungen .

Der Graf Stanislaus Lesczinzky , deſſen
Vatter und gantze Familie uns unzehlich viele

Wohlthaten ſchuldig war / der die Woywod⸗

ſchafft Poſen aus unſern Haͤnden/ außer die⸗

ſem aber noch viele andere Merckmahle der

Koͤnigl. Gnade erhalten / und der ſich mit vie⸗

len theuren Verſicherungen und Eyd⸗Schwuͤ⸗
ren zu einer ewigen Treue verbunden hatte /

war derjenige / der ſich unter dem Schein ei⸗

ſnes angeſtellten Wahl Tages / deſſen Frey⸗

HBeſchreibung

diſchen Armee umſchloſſen wu de / zum In ,
ſtrument gebrauchen Uetz / ſeinem rechtmaßi⸗

gen Koͤnig und Herrn das Reich zu nehmen/
und durch untreue Cooperation elicher meiney⸗
dig⸗gewordenen Pohlen / wider alle Verfaſſung
derer Reichs Fundamental - Geſetze / ſich der
geſambten Nation / und denen / die Theils u⸗
ber ihn / Theils ſeines gleichen waren/ zum O. ⸗

berhaupte und einem neuen Koͤntge zu obrru .
diren / da doch der Cardinal Radzieſowoky/ ob
er zwar ſonſt bey der gantzen Sache gleichfals
vieles wider Pflicht und Gewiſſen⸗lauffenees
begangen / dieſer ſchaͤndlichen That und der
darauff nulliter unternommenen Crönung / der
perſohnlichen Gegenwart nach / ſich fübſt ent
zogen / die dabey erſchienene Woywodſchaff
ten eyfrig darwider proteſtiret / und in Pohlen
eine einzige Contradiction dergleichen Actuz
null und nichtig machen kan .

Nachdem aber ſolches die redlich⸗geſinnete
Senatoren / Magnaten / und Woymwod⸗
ſchafften von der Beſtaͤndigkeit ihres Eyfers vor

Gott / als den Uhrſprung der Majeſtaͤe derer
gekroͤhnten Haͤupter/ ihren rechtmaͤßigen Koö⸗
nig / des Reichs Geſetze / und ſhre Freyheit ab

zuwenden nicht vermocht / ſondern ſie vielmehr
deſto ſchaͤrffer angetrieben / ihren darob fuͤh⸗
renden Abſcheu alſobald durch ein offentliches
in dem Lager bey Landshutt am 28. Jul 1704.
beſchloſſenes und im Druck pablicirtes Mani⸗

feſt , gleichwie auch ſchon vorher zu Sendomir
in ſelbigem Jahr wider das erſtere Unterneh —
men der null - und nichtigen Dechroniſation ge

ſchehen war / vor aller Welt zu declarirtn / wi.
der den gantzen Actum dieſer gewaltſamen Wah
zu proteſtiren / beſagten Grafen Lesezinsky /

und alle / ſodieſelbe befoͤrdert und vollzogen
fuͤr einde des Vatterlandes / Perduclſes und

Beleidiger der Majeſtaͤt zu erklaͤren / auch di⸗

dagegen errichtete Buͤndnuͤſſe und Verknüpf

fungenunter der Pflicht eines theuren Eydes
und weiterer Verſicherung der zu uns haben —
den Treue / zu bekraͤfftigen / ſo wohl nachge⸗
hends bey denen folgenden Contiliis , Conven -
ten und Schluͤſſen zu wiederhohlen .

So mochte auch ferner das von der Rom .
Kayſerl . Maj . und dem geſambten Heil . Reich /
bey der allgemeinen ReichsVerſammlung zu

Regenſpurg/ mit ſeiner / des Koͤnigs in Schwe⸗
den / als einen wegen unterſchiedener auff dem

Teutſchen Boden habenden Prodencien ſtarck⸗
intereſſirten Mit · Standes / eigener Concurrentz /
einmuͤthig gemachte Reichs Concluſam vom zo .

Sep . des 1702. Jahres / Krafft deſſen alle die
jenige / ſo Zeit des jetzigen wider Franckreichund
Adhætenten fuͤhrenden Reichs⸗Krieges / einen

Churfuͤrſten/ Furſten / oder Stand des Reichs

Alllirten / uͤberziehen oder beunruhigen wolten

pro hoſtibus Imperii angeſehen / und deren Un⸗

ternehmen fuͤrfeindſeelig / als ob es gegen 00

ſerl . Mojeſtaͤt und das geſambte Reich ſelbſt,
hierunter geſchehen waͤre / gehalten auch

339 dahero

Ober⸗u. Nider : Sachſ .Se
heit Foch von der gantz naheſtehenden Schwe⸗

1709.
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bey dem Einfall ausgeſtreuet wurde / daß dieje⸗

e e .Eeſd. , Dengwürdiher Oecgeche.
Tahero demſelben mitgeſambter Hand nach⸗

druͤcklich geſteuert werden ſolte⸗ nicht vermoͤ⸗
gend ſeyn / ihn von den Graͤntzen des Roͤmiſch⸗

705

Teutſchen Reichs abzuhalten / ſondern es wur⸗

de contra fidem publicam unſer Chur⸗Fuͤrſten⸗

thumb und Erb Lande mit voller Kriegs⸗Macht

üͤberzogen .
Das erſte / ſo unſere arme unſchuldige Un⸗

terthanen von des Koͤnigs Hand aus ſeiner

Cantzeley zu ſehen hatten / war die Bedrohung

mit Feuer und Schwerdt / dann alſo lautete

das Manifeſt aus dem Haupt⸗Quartier zu

Krumm⸗Elßa vom ßten Sept . 1706. welches

nige / ſo ihre Haͤuſer und Wohnungen verkauf⸗

fen/ ihre Sachen und Baarſchafften aus dem

Wege ſchaffen / ſelbe bergen oder vergraben/ des⸗

gleichen auch ſich traͤge oder widerſpenſtig / das⸗

was ihnen von dero Befehlshobern und Com -

miſſariis aufferleget / abzutragen / bezeigen/ oder

ſonſten deme / was ihnen befohlen und geheiſ⸗
ſen / nicht nachkommen wuͤrden / ohne Unter⸗

ſcheid Standes und Würden / gleichFeinden
auffs allerſchaͤrffeſte / ohne einige Gnade und

Verſchonung / an was Ort und Stelle man

ſie entweder ſelber / oder ihre Hauſer und Eigen⸗
huͤmer finden oder antreffen moͤchte / mit Feuer

und Schwerdt verfolget und heimgeſuchet wer⸗

den ſolten ; Er brachte auch zugleich mit unſern

rebelliſchen Unterthan / den Grafen Lesczins -

ey , ſombt einer koule unartiger Pohlen ; In

was Schrecken / Beſtuͤrtzung / Angſt und Noth

das arme Land ſo unvermuthet geſetzet worden / /

iſt leicht zu erachten ; Sie hatten dergeſtalt eine

ſolche bey Kriegen unter Chriſten ſonſt unge⸗

wohnliche Commination vor ſich / nach welcher

die Verberg und Wegſchaffung / ſo zu ſagen/
eines Groſchens an Gelde oder deſſen Werths /
ja ein einiges Wort und Mine / ſo für eine

Traͤgheit / Widerſpenſtigkeit und UIngehorſam

ausgeleget werden koͤnnte / capable war / alle

Augenblick den Todt zu bringen / und das

Hauß uͤber dem Kopff anzuſtecken .
Es wird ſolchemnach uns kein Menſch ver⸗

argen moͤgen/ daß wir aus angebohrner Cle-
mence gegen unſere Unterthanen / bey derſelben

Drangſaal uns zu einem Landes⸗Vaͤtterlichen
Mitleiden bewegen lieſſen ; Vornehmlich aber

hatten wir hierbey die wohlgemeinte Beyſorge /

daß nicht durch dieſen Einfall ein volles Krieges⸗

Feuer in dem Heil . Reiche angezündet / und

mithin die hohen Allürten an dem weitern gluͤck⸗

lichen Fortgange ihrer gerechten Waffen gehin⸗

dert werten moͤchten. Wir ordneten dannen⸗

hero Commiſſarien / welche ſonſt bey anderer

Gelegenheit einen Schein der Treue und pru -

dence von ſich blicken laſſen / und machten wir

uns zu ſolchen auch vor dieſesmahl umb ſo viel

mehrere Hoffnung / je freywilliger ſie ſich darzu

ſelbſt erbothen und ingerirten . Wit gaben

hierbey gewiſſe Inſtruction , und befahlen dem

Feinde entgegen zu gehen / und mit demſelben

zu tractiren ; Damit auch die Ruhe deſto

3 herbeygebracht / denen Gevollmaͤchtigten

aber das allerdeutlichſte Merckmahl der auff ſieſ 1709 .

geſetzten beſoudern Confidence gegeben werde

moͤchte / lieſſen wir zugleich an dieſelbe carte

blanches ausſtellen / deren / ſonoͤthig/ ſich ge⸗

brauchen zu koͤnnen . Jedoch war die Voll⸗

macht aus dem Cantonirungs⸗Quartier zu No⸗

vogtodeck den 16 . Auguſti 1706 . wie ſolche von

Sbwediſcher Seiteſelbſt vielfcleig pubüüe ge/
macht worden / ausdruͤcklich dahin reſtringiret :
NB . Auff billige Chriſtliche Wege zu han⸗

deln / zu ſluſſen / laltrumenta auffzurichten

zu unterſchreiben / zu beſiegeln und auszuſtellen.
Wie ſchlecht und wenig aber die billige Chriſt /

liche Wege hiebey oblerviret worden / leget
leider ! iedermann vor Augen / und word faſt

kein einiger Articul in dem ſo genannten von un⸗
ſern Commilſariis zu Alt⸗ Ranſtadt am 24 Se⸗

ptember 1706 . vollzogenen Inſtrumento Pacis zu

befinden ſeyn / welcher nicht das Contrarium
recht wider Chriſtliche Billigkeit in ſich

hieite . Es haben auch dahero dieſe ungluͤckſeli⸗
ge Friedemacher ſihh nicht einmahl getrauet / uns

ein ſolch Extenſum , wie nachgehends das von

ihnen unterzeichnete Eremplar geweſen / in Ab⸗

ſchrifft vorzuzeigen / oder zuzuſchicken. Ja /
es hat noch inſonderheit Seorge ErnſtPfingſten /

als er nachgehends zu uns nach Peterkovvge⸗
kommen / und von dar den 20 . Octob. ſelbigen

Jahres wieder weggegangen / uns zu ſinceriren

gewuſt / daß es noch auf Tractaten beruhete
und nichts wuͤrcklich geſchloſſen ſey/ auch ob

man zwar Schwediſcher Seite einige harte Po⸗

ſtulata gemacht / ſich dennoch ſolches bey unſe⸗
rer Ankunfft in Sachſen leichtlich vollends nach

unſern Verlangen geben wuͤrde / immaſſen ſie
darob gewiſſe Verſicherung haͤtten / und das

Protocoll in mehrern beſagete / da ſich doch

nachgehends herfuͤr gethan / daß ſte gar kein

Protocoll gehalten / auch damahln / zur Zeit
dieſer gemachten Vorſtellung / das unternom⸗

mene Friedens⸗Inſtrument ſchon laͤngſt vorhero

am 235Septemb. von ihnen vollzogen geweſen⸗
wie dann auch noch weiter wider unſer Wiſſen
und Willea ein von uns in Haͤnden gehabtes

Blanqvet zur Ratification deſſen / was wir nicht

geſehen / und zwar noch darzu / umb der Sa⸗
chen mehrere Wahrſcheinligkeit anzuſtreichen/

unter dem Dats eben des Tages / da bemelter

Pfingſten wieder abgereiſet / und noch das Ge⸗

gentheil an uns berichtet hatte / boͤßlich und

leichtſinniger Weiſe gemißbrauchet worden .

Die faͤlſchliche Bered⸗ und Vorftellung iſt

nun auch die Urſache / daß wir den vollkomme .

nen Sieg / weichen der Allerhoͤchſte uns und
den unſrigen / mit tapfferer Beyhuͤlffe der
Czaariſchen Waffen wider das unter ; dem

Schwediſchen General Mardefeld verſammlete
Corp derer Schweden und abtruͤnnigen Poh⸗
len / worvon wir damahls / daß ſie uns zu

uͤberfallen Vorhabens geweſen/ ſichere Nach⸗
richt gehabt / bey Kaliſch am 29. Octobr. ver⸗

liehen / nicht fortgeſetzet / von deme uns
doch viele gute Svirenherfür ſchienen; ſon⸗

Mm 2 dert
— ——

—
893



—

140

té , wie wir dann mehrmahlen bey dieſem gan⸗

tzen Kriege gegen Schweden zu thun gewohnt

geweſen / daß wir dem gefangenen General

und allen uͤbrigen/ ſo noch am Leben waren / die

Freyheit ſchencketen / auch die eroberte Bagage
Und alles andere wiedergaben .

Wit eileten demnach auf die gemachte gute
Sinceration nach Sachſen / unter der beſchehe⸗
nen Vorſtellung / daß nach gepflogener per⸗

ſoͤhnlicher Unterredung / und biy der zwiſchen
uns beyden Koͤnigen waltenden nahen Anver⸗

wandſchafft / die Sache ſelbſt ſich leichtlich
vollends / und wie es die Chriſtliche Billig⸗
keit erfodern wolte / einrichten wuͤrde .

Wun fanden zwar bey unſeter Ankunfft al⸗

lenthalben glatte Worte / aber in der Thar eine

ſolche Felſen ⸗Haͤrte / die niemand glauben

ſolte ; Unſere Commiſſari klagten und deplo -
rirten / daß ſie hintergangen worden .

Was war nun bey dieſer Beſchaffenheit zu

thun ? Wir waren einmahl in des Feindes Haͤn⸗

den / aus Pohlen hatten wir uns begeden / und

den bey der letzten Schlacht erhaltenen Vor⸗

theil / nebſt andern avautageulen Offerten ver⸗

ablaͤumet / die ſchoͤnen Friebens⸗Conditiones
waren ſchon aller Orthen von Schwediſcher
Seithe kuno gemacht / wir konten uns alſo

nicht ent ziehen / auch die auffs neue von uns ver⸗

ſangte Declaration unterm dato Leipzig cen 23 .

Jan . 1707 . auszuſtellen / zeigeten doch aber

auch offentlich das Reslentiment , ſo wir dieſer⸗

wegen mit hoͤchſtem Zug und Eyfer zu fuͤhren

hatten / lieſſen die ſchadliche Commiſfſarien auff
die Veſtung Sonnenſtein bringen / und vor

der Schweden Angeſicht den Proceß wider ſie
formiren / immaſſen wir auch dieſelbe ihrer ge⸗

habten Ehren⸗Aembter entſetzet / und der Stra⸗

fe halber naͤchſtens zu Recht geſprochen werden

oll .ö
Allein / wie ſchlecht und hoͤchſt nachtheilig

dieſer von ihnen eingegangene Tractat war / ſo

wenig geſchahe doch auch deſſen Erfuͤllung von

Schwediſcher Seite . Nur etwas vorjetzo da⸗

von zugedencken / ſo war gleich bey dem erſten
Articul paciſciret / daß mit Beylegung aller

Feindſeligkeiten / kein Theil dem andern / we⸗

der heimlich noch offenilich / weder vor ſich und

unmittelbahr / noch durch andere und mittel⸗

bahrer Weiſe ferner das geringſte Ceid oder

Schaden zufuͤgen laſſen / vielweniger ein

Theil zu des andern Schaden und Abbruch
etwas ſich unterfangen / ſondern hinkuͤnfftig jeg⸗
licher des andern Ehre / Nutzen und Be⸗

ſtes zu ſuchen und zu befoͤrdern / verbunden

ſeyn ſolle . Und bey dem 15ten Art . gienge die

Bewilligung bloß dahin / ur Kegi Sveciæ inte -

dem coiligete .

Beſchreibung

1709. dern wir erwieſen auch darinnen eine Generou -

grum ſit , copias NB . SUASin hybernis colloca -

re , ibiq ; COMMEATUM & STIPENDIA iis -

Es wurden aber dieſe Winter⸗Quartiere

auch durch die heiſſeſten Sommer⸗Tage / unter

allerhand ungegruͤndeten Behelff und Zumu .

Bber⸗ u. Nieder⸗Sächſi . Geſch .
die mu Fhro Maſ· dem Kayſer gleichſallserreg⸗
te Difficultdt durch den letzlich von Graf Wen⸗

tzeln von Wraͤtislav am 1. Septemb . 1707 . 10

Alt - ⸗Ranſtadt vollzogenen Vergleich gehoben
war / auf ein volles Jahr hinaus / und noch

druͤber extendiret . Dann am 1. Sept. 1706
ruͤckete der Köͤnig in Schweden bey Steinau⸗

dutch die Oder in unſere Lande / und am 15 .

Sept . 1707 . paßirete er ſolche daſelbſt wieder

zurũck / wohin auch noch die Fourage 5

fuhret werden muſte .
Wirir hatten ſchon laͤngſt vorher gantz zeitig
im Fruͤh⸗Jahr unſers Ortes alles was nach dem

angegebenen Inhalt mehr beſagten Inſtrumenti
durch ein von dem Echwediſchen Secretario Ce⸗

derhielm im Febr . 1707 . eingereichtes Schrei⸗
ben von uns abgefordert war / adimpliret ; Alle
in der Action bey Kaliſch gefangene Schweden

waren auch auf freyen Fuß geſtellet / ohne einen

entzigen von denen unſrigen / ſo indie Gefan⸗
genſchafft nach Schweden hiebtvor gefuͤhret
waren / dargegen erlangen zu koͤnnen/ ob ſich
gleich darzu der Schwediſche General Marde⸗

feld bey ſeiner und der Seinigen Loßlaſſung ab⸗

ſonderlich verreverſiret hatte / auch ſo gar unſe⸗
re eigene Leute und Unterthanen / die wir vor⸗

hero bey Frauenſtadt verlohren / und bey Ka⸗

liſch durch die Waffen wieder beſtritten hatten /
muſten dennoch zuruͤcke ausgeliefert werden .

Ja wir hatten noch hieruͤber / ob wohl dieſer⸗

R
17709,

wegen im Friedens⸗Iultrument gantz nichts er⸗

wehnet war / uns diſponiren laſſen / auf des

Stanislai Brieff durch ein Handſchreiben / mit
Beylegung der von dem Koͤnige in Schweden
fuͤr ihn prætendirten Titulatur zu antworten /
bioß zu dem Ende / umb uns zu rranqvilliren /
daß unſer Seits nichts unterblieben / ſonurei⸗
nen Schein haͤtte / zur Befreyung des armen

bedraͤngten Landes dienlich zu ſeyn . Wir tha⸗

ten auch nachgehends noch weiter im Junio ,
was gantz unvermuthet auffs neue wieder præ⸗
tendiret wurde / ſo viel nur deſſen in unſerm Ver⸗

moͤgen ſtunde / wie ſchwer zwar theils darbey dem

Gemuͤthe gefallen .Es half aber doch alles nichts /
und war weder dieſes / noch eine mehrere Con-
descendentz von der Wuͤrckung/ das geringſte
auszurichten ; Das Schloß zu Leipzig und un⸗

ſere Chur Stadt Wittenberg wurde der darein

gelegten Schwediſchen Beſatzung wider den

15ten Art . auch nicht eher / als biß zum letzten
Abzug der geſambten Armee entnommen / da

doch Cracau und Tyckoꝛin in Pohlen gleichzu
Anfang des 1707ten Jahres geraumet waren .

Die gewaltſameExtorſiones in er hoͤbetengroſ⸗

ſen Summen von unſern arwen Unterthanen
nahmen nach dem ſo genannten Friede mehr

uͤberhand / als vorher / es wurde nach deſſen

Schluß in einem Monate mehr eingetrieben /
als ſonſt kaum in 18 . Monaten zu erhalten un⸗

moͤglich geweſen / ſolchergeſtalt aber das Land
auff das äuſſerſte ausgefauget / wie dann mehr

als 23 . Millionen / incluſivè der Natural - Ver⸗

pflegung / daraus erpreſſet worden / von dem

—— — —— ——
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da doch bekandt / daß unter dem Nahmen COM -

MEATUS & STIPENDIORUM zur Fourage
und Sold kein Uberfluß gehoͤret/ auch dasjeni⸗

ge / was damahls geſetzet / auf eine verſtaͤrckte
Armee keinesweges zu extendiren / ſondern von

dem Zuſtande / wie er zur Zeit des Pacti gewe⸗

ſen/ ſo viel vor ſelbige die Nothdurfft in der

rechten Winter⸗Zeiterfordert gehabt / anzuneh⸗
men/ hingegen aber von dergleichen exceſſvyen

Exactionen eine Armee bey nahe von rooοοο .

Mann haͤtte unterhalten werden koͤnnen / und

gleichwohl war im uͤbrigen allen Kriegs⸗Koſten
auch andern daher prætendirenden Schaͤden im

aten Art . ſchlechterdings renunciret .

So war auch keinesweges dem Tractat ge⸗

maͤß/ die Armee in unſerm Lande noch einſt ſo
hoch als ſie herein gekommen / zu vergroͤſſern/
vielweniger darinnen ſelbſt anzuwerben / und

ſelbiges dadurch der Mannſchafft noch mehr zu

entbloͤſſen; Was von uns deſertirte und mit

vollem Gewehr aus denen Veſtungen und

Quartieren fortlieffe / wurde frey und offentlich
bey ihnen angenommen / wodurch dann zugleich
geſchahe / daß an vielen Orthen / ſonderlich in
der Nieder ⸗Laußnitz / die von uns wider die

Deſerteurs und wegen deren Anhaltung ausge⸗

fertigte gewoͤhnliche Patente von denen Schwe⸗
den zu unſerer hoͤchſten Verkleinerung verſchie⸗
dentlich abgeriſſen worden .

Von der Verpflegung des Polniſchen An⸗

hanges / welcher doch in ziemlicher Menge ſich
knit, eingefunden hatte / vielweniger der ange⸗

maßten Hoffſtadt des Grafen Stanislai war vol⸗

lends gar kein Wort in denen Pactis gedacht /
dennoch aber wurde auch hierzu mit lauter E

ceſſen ein groſſes extorqviret / und wuchſe dar⸗

neben deren Inſolence mit rauben / pluͤndern/
auch anderer , Gewalt⸗ und Thaͤtligkeit ſo hoch/
daß ſich ſo gar der Koͤnig in Schweden ſelbſt
genoͤthiget ſahe / die gefaͤngliche Einziehung
Dergleichen Freveler durch ein abſonderlich Man⸗

dat vom 12 . Octobr . 1706 . frey zu geben .

Die bey der Schwediſchen Miliz begangene
Exceſſe waren gleichfalls nicht gering / gantz

eneraliter wurden keine Brandſtaͤte eximiret /
ſondern es muſte fuͤr dieſelbe ſowol als angebau⸗
te Haͤuſer und Guͤtter contribuiret / auch die

von langen Zeiten her wuͤſtgelegene Stellen und

caduc gefuͤhrte Steuer⸗Schocke von denen an⸗

dern uͤbertragen werden / ja diejenige waren

nicht verſchonet / welche doch von denen

Schweden ſelbſt ins Feuer gerathen / der⸗

gleichen gar offt geſchahe / auch bey des

Koͤnigs in Schweden Haupt ⸗ Quattier

in Alt ⸗ Ranſtadt ſelbſt / nicht minder bey
der Stadt Bibra im Thuͤringiſchen Creyß /
welche recht vorſaͤtzlich umb deßwillen / daß
die Fourage ſo gleich nicht geliefert werden

koͤnnen/ an vier Orthen mit Feuer ange⸗ch
zuͤndet und voͤllig abgebrandt / woſelbſt
auch noch hierüber die Einwohner / ſo ſich
in die Kirche lalviret / daraus mit Gewalt
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gezogen / und gepeitſchet worden / anderer

Special- Ortheallhier nicht zu erwehnen .

Und ob wir wohl anbey uns erbothen / die

Anſchaffung derer verlangten Contributionen

ſelbſt veranſtalten zu laſſen / nur daß im modo

colligendi wegen Ungleichheit der Steuer⸗

Schocke / der darauf folgende Ruin der Unter⸗

thanen abgewendet werden moͤchte / ſo war

doch auch ſolches nicht zu erlangen / und da

wir die General· Accite gerne beybehalten haͤtten/
umb daraus die gemachte Anlagen deſto beſſer

auffzubringen / und damit dem Armuth zu ſtat⸗
ten zu kommen / ſo wurde dochnicht nurſolche
gaͤntzlich auffgehoben / ſondern man vertriebe

auch die Bediente davon / rractirete ſie uͤ⸗

bel / und ſetzte ſie wohl gar in Verhafft /
wir aber muſten uns ſolchergeſtalt / mit

Hindanſetzung des geſchloſſenen Friedens /
aller über unfere Unterthanen zuſtehenden Ge⸗
walt beraubet ſehen .

Es war auch nicht genung / daß derglei⸗
chen groſſe Beſchwerungen aus dem Koͤnigl.
Haupt Quartier ausgeſchrieben wurden /

ſondern die Officiers ſchaͤtzten hierbey das

arme Volck / in Bezahlung der Kationen

und Portionen / nach eigenem Gefallen / wie

ſie wolten / und was etwa bey ein und andern

Ort wieder erſetzet werden ſolte / wurde ſonſt
auff andere Weiſe zu Waſſtr gemacht / es

wiederfuht auch wohl denen / die geklaget hat⸗
ten / eben umb der Urſache willen / noch meh⸗
rer Schade und Hertzeleid .

Anm Gewichte und Maaß war nirgends keine

Genuͤge ; und daß nur viel auffgehen moͤchte/
wurde denen Pferden Heu untergeſtreuet ? Die

Beambte / Stadt⸗Magiſtrate und andere Ge⸗

richts⸗Perſohnen waren nicht mehr ſicher / ſon⸗
dern wurden inhafltiret / man triebe aus denen

Gemeinden die beſten Innwohner Hauffen⸗

5
und warff ſie gleichfalls in Gefaͤng⸗

nuͤſſe ;

Die Kitchen und der darinn haltende Gottes⸗

dienſt bey denen hoͤchſten Feyertagen / konnten

nicht mehr wider ausůͤbende Gewalt Beſchu⸗

tzung geben / und wurde ein Ort / ingleichen
eine Perſon / ob wohl ſchon deſſelben Contin -

gent richtig abgefuͤhret worden / dennoch auch

vor die andere Zahlung zu leiſten / gedrungen ;
Betten / Kleider / auch was ſonſt mehr zur

Bedeckung der Leibes⸗Bloͤße und aͤuſſerſter

Duͤrfftigkeit gehoͤrig / riſſe man den Leuten un⸗
ter und von dem Leibe weg / wofuͤrdiezugleich
mitgebrachte aus dem angraͤntzenden Koͤnigreich

Boͤhmen zu demEnde gehohlte Juden kaum den

vierdten Theil des rechten Werths erlegten ;

Wie viel aͤuſferſt⸗ruinirte Leute haben aus

Defperation dem muͤheligen Zuſtand ihres elen ·
den Lebens mit der groͤſten Seelen⸗Gefahr

durch den Selbſtmord ein Ende zu geben geſu⸗

et ?

Was fuͤr wunderliche Poſtulata gabe es nicht

hiernechſt gegen den Abzug ? Bald wurden ſo

genanteCron⸗Pferde / bald andere Reut · und
5 Zug⸗

8
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1709 . Zug⸗Pferde gefordert / ausleſen / und theils

in natura , theils bezahlet genommen / gleichwie
auch ſchon vorher zu Artillerie - Pferden/ Lein⸗

wand / Zelten / Zwieback und vielen andern

mehr / groſſe Summen Geldes exeqviret wa⸗

ren . Nicht weniger wurden Pferde und Men⸗

ſchen mit nachPohlen / ja biß nach der Ukraine

gezwungen / deren theils auch noch nicht von

dar wieder zuruͤck gekommen . Gantze Heerden
Rind⸗Vieh wurden zuſammen getrieben / und

das Beſte daraus nach einer ſelbſt beliebigen An⸗
zahl ſich zugeeignet / fernerer dergleichen Bege⸗
benheiten vorietzo zu geſchweigen .

Es hat der Koͤnig in Schweden obgedachter
groſſen Exceſſe ſelbſt nicht in Abrede ſeyn koͤnnen/
als wir ihn durch ein Hand⸗ Schreiben vom

iten und r7ten Aug . dieſerwegen Vorſtellung
gethan / ſondern nur in der Beantwortung des
erſtern unterm 29 . Julii ( 9. Aug . ) zur Entſchul⸗
digung gebrauchet / daß die Unterhaltung ei⸗

ner Menge Volckes auf ſo lange Zeit ohne des

Landes Ungelegenheit nicht ablauffen moͤch⸗
te .

Wir muͤſſen dergleichen barticularia billig
anfuͤhren / umb der Welt zu zeigen / wie mit

uns verfahren worden / und was fuͤr Jammer⸗

66855
Truͤbſal unſer armes unſchuldiges Land/

ſo die Fruͤchte eines auffrichtigen Friedens ge⸗

nieſſen ſolte / betroffen / auch wie wenig der

Koͤnig in Schweden denſelben gehalten / ja /

wieer ihn ſelbſt wiẽder / gleich vom erſten Anfan⸗
ge an / gebrochen habe ; Wohin dann auch noch
gehoͤrig/ daß ebenermaſſen wider den Innhalt
des 6ten Art . von gegentheiliger Seite darinnen

gehandelt worden / da man auch die jenige de⸗

rer Dig nitaͤten und Beneficien in Pohlen und

Litthauen entſetzet / welchen doch von uns die

Conferirung noch vor dem von den Schweden
ſelbſt geſetzten Termin des L.Febr . 1704 . ge⸗
ſchehen war .

Wir ſeynd zwar ſchon ohne dem mehrals zu
gewiß verſichert / daß dieſer ſo genanter Friede
nach denen præſtandis , die uns auffgebuͤrdet /
unſern Commillarüs vorgeſchrieben / und von

denſelben dergeſtalt / wieder gehabte Ioſtruction ,
und die in der Vollmacht auff Chriſtliche billige
Wege wohlbedaͤchtig eingeruͤckte Reſtriction ,
zugeſtanden werden wollen / von der gantzen
Welt allbereit vorlaͤngſt bey dem erſten Anblick

einmuͤthig deteſtiret / und unter die jenige Oin⸗

ge gerechnet ſey / bey welchen zubeharren man

von keinem Menſchen fordern koͤnne.

Es lauffen die darein gebrachte und uns

aufgeweltzte Bedingungen ſchnurſtracks nicht
nur wider alle Koͤnigliche Ehre und Keputation ,
( welche doch allezeit dem Leben gleich und hoͤher
geachtet wird ) ſondern auch / wie obgedacht /
wider die Chriſtliche Billigkeit / wider aller
Voͤlcker Rechte und Gebraͤuche / ja wider die

Moͤgligkeit ſelbſt / und alſo ſeynd ſie auch an⸗

3 vor ſich ipſo Jure null - und nichtig . Iſt

wohl jemahls ein rechtmaͤßiger Koͤnig genoͤthigel
worden / ſeinen rebelliſchen Unterthan pro Ke⸗
ge vero & legitimo zu declariren / welcher kei⸗
nen andern Grund vor fich hat / als daß er/mi
Hendanſetzung der auf ſich gehabten Pfichn
ſeinem rechten Herrn widerſpenſtig / und deſſen
Feinde allzugehorſam geweſen / deme Lie

Reichs⸗Verfaſſungenentgegen ſtehen / undbey
de ſſen prætendirten Wahl nichts als Nulliraten
mit des Feindes ungebuͤhrlichen Zwang zu fin⸗
den ? Iſt es wohl erhoͤret / Cron und Scepter
ſich ſelbſt abzunehmen / und dergleichen Unter⸗

thanen zu uͤbergeben / auch dabey die dem legiti⸗
men Koͤnig treugebliebene Staͤnde und redlche
Patrioten zu deſſelbenDiſcretion lediglich zu uͤber⸗

laſſen / und heimzuſtellen ? Hat dann ein Koͤnig
in Pohlen Macht / die auf allgememen Reichs⸗
Tagen bey Senatus Conſiliis und Conventen ab⸗

gefaſſete Reichs⸗Schluͤſſe fuͤr ſich allein auffzu⸗
heben und umbzuſtoſſen ? Kan er denn die Cro⸗
ne an einen andern cediren / und transteriren ?

Wer weiß denn nicht die Verfaſſung ſelbigen
Reichs ? Und gleichwohl ſolte dieſes alles nach
dem aten und oten Art . ergehen .

Weiter / warumb muſten denn unſere arme

Unterthanen / die in unſern Erb⸗Landen frey ge⸗

bohren/ und nur durch das Ungluͤck Kriegs⸗Ge⸗
fangene worden / zum Theil aber wuͤreklich noch
angeſeſſen ſeyn / auch Weib und Kinder im

Lande haben / in einer Petention ad beneplaci-
tum , wie die Worte des roten Art . lauten / und

alſo auch zur Sclaverey / wann es belilebig/ in

Schweden / nach geſchloſſenen Frieden zurück
bleiben / dahingegen Krafft dieſes roten und voꝛ⸗

hergehenden ↄten Art . von Schweden und Poh .
len kein ein : ger behalten werden duͤrffen ?

Von einem Bundsgenoſſen jemand abzuzie⸗
hen/ iſt zwar eine ſchwere Sache / aber doch wohl
mehr geſchehen ; Allein / dergleichen Zumuthung
auff die Aushaͤndigung deſſen Minittri , welchen
wir bloß zur Geſtellung an ſeinen hohen Princi
pal enthielten / an deme hernach eine ſo harte Exe .

cution vollſtrecket worden / ſowohl auf die Aus⸗

lieferung derer geſchickten Auxiliar - Volcker/ als

gefangener / zuerſtrecken / wiebey dem niten und
laten Art . geſchahe / iſt niemahls ein Exempel
verhanden . Wir ſeynd verſichert / daß jeder/
der es lieſet / daruͤber erſtaunen muͤſſe.

Es iſt aber noch nicht genung ; Einer Beher⸗
ſchung uͤber das Gewiſſen ſich anzumaſſen / heiſt
G Ott ſelbſt einen Eingriff thun . Wir wollen

nicht ſagen / was mit unſern ſonſt treugeweſe⸗
nen Unterthanen in Pohlen / und deren Ableitung

fiR
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von uns / vorgegangen / daß aber hieruͤber wir

ſelbſt unſere ſo offt gethane und wiederholteEyd⸗
liche Verbindung brechen ſollen / kan kein Menſch
begehren . Haben wir nicht ſo fort bey denen
Pactis Conventis vermittelſt Eydes ausdruͤcklich
verſprochen / das Reich beſtaͤndig zu radteen
und ohne der Staände Willen keinesweges zu
verlaſſen . Es iſt ſo gar nach des Ko⸗

nigs Caſimir Abdication eine

Reichs Conſtitution deßwegen gefertiget /

daß kein Koͤnig in Pohlen ohne Conlens
der

6

beſondere 5
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Dberũ . Nieder⸗Sächf Geſch⸗
Per kämböilchen heriü . öl zuſammen zu be⸗ ſen/ darum haben ſie ſo gar ſehr / gleich bey dem 179 .

fiſoß.709,

ö 4

ruffen habenden Republique dergleichen etwas

vorzunehmen / noch die Crone abzulegen befugt
ſeyn ſolle . Wir wiederhohlten dieſe eydliche
Verſicherung bey der Polpolite Ruſienie im

Fahr 1702 . und reverſirten uns in einem ab⸗

ſonderlich ausgefertigten Diplomate , die Cron

niemahls aufzugeben / noch mit denen Schwe⸗
en einen beſtaͤndigen particular - Frieden zu

ſchluͤben. Bey dem Reichs⸗Tage zu Lublin

Anno 1703 . geſchahe ein gleiches / und bey

der Confœderation zu Sendomir im Jahr
1704 . wurde ſo gar abſonderlich der Eyd da⸗

hin gerichtet :
Dieſe Republique , in was fuͤr einen Zuſtand

ſie auch GOtt ſetzen moͤchte/ biß an un⸗

ſer Ende nicht zu verlaſſen / und unſer
Leben anzuſetzen / auch in irgend eine

Trennung oder einſeitigen Frieden nicht

zu verwilligen / des unhintertreiblichen

Vorſatzes / dieſen Eyd heilig zu halten / ꝛe.

kan uns nun niemand entbinden / als
t .

Es iſt auch billich als ein Zeichen Goͤttlicher
Providentz anzuſehen / daß / wie ſehr man ſonſt
bey der Aufffetzung des Alt⸗Ranſtaͤttiſchen
Friedens⸗Inſtrumenti hey vorangezogenen öten

Art . bemuͤhet geweſen / alle Dacreta , Statuta

Lauda , ſo vom 33 . Febr . 1704 . an fuͤr unſe⸗
re / derer Reichs⸗Geſetze / und der Freyheit
Conſervation geſchloſſen worden / ſingulatim zu

exprimiren / dennoch das jenige / was in dem

Lager bey Landshutt / gleich nach der nulliter

erfolgeten Wahl des Grafen Lescinskh / ein⸗

můthig decretiret worden / ausgelaſſen werden

muͤſſen .
Wir wollen demnach bey dieſer Bewand⸗

muͤß alle Welt judiciren laſſen / ob wir mit Fug
und ſonder Verletzung unſers Gewiſſens dem⸗

enigen
inhæriren koͤnnen / was in Sachſen

bey der groͤſten Noth unſern Commillarien mit

auter Gewalt und Befehl vorgeſchrieben wor⸗

den ? Zu bewundern iſt vielmehr / daß der Koͤ⸗

nig in Schweden uns dergleichen Dinge zu⸗

muthen moͤgen / und faͤllt dahero alle Imputa⸗
tion auff ihn felbſt hinaus / daß erſolche Leges
Contractüs angegeben / welche unmoͤglich zu
halten . Fa / er hat damit von ſelbſt in die Wie⸗

desjenigen gewuſt / mit dem er contrabiren wol⸗

len / gleichwie es nicht minder in der gantzen
Welt offenbahr geweſen .

Und da nach aller Morale gegruͤndet/ daß zu
Unmoͤglichkeiten kein Menſch verbunden / fuͤr

unmoͤglicheSachen aber diejenige zu achten ſeyn/
ſo wider GOtt / Pflicht und Gewiſſen / auch

hre / Erbarkeit und gute Sitten ſtreiten ; So
wird jedermann ſo fort / deme nur der wenigſte

chein von dem Licht der Natur auffgehet /
ns von aller Verbindung befreyet zu ſeyn/ er⸗

kennen muͤſſen.
Diejenige / ſo das Projec zu mehr erwehn⸗

ten Tractat gefertiget / ſeynd deſſen ſchon da⸗

mahls innerlich bey ſich ſelbſt uͤberzeuget gewe⸗

U

derabgehung conlentiret / weil er die Condition
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andern Articul alle Speciem Juris , damit ja der

Welt die Ungebuͤhr nicht vorgeſtellet werde moͤ⸗

ge / zu entfliehen geſuchet . Allein die Warheit

bleibet doch feſt beſtehen / und ob ſie zwar eine

Zeitlang unterdrucket wird / ſo hebt ſie ſich doch

hinwieder empor .

Wir muͤſſen darneben ruͤhmen die Beſtaͤn⸗
digkeit unſers wertheſtenFreund und Bruders
des Ezaar von Moſcau / Es kan auch diejeni⸗

ge Treu / ſo die tapffere Staͤnde des König⸗
reichs Pohlen / nach der rechtmaͤßigen zu Gen⸗
domir auffgerichteten Conteærderation , noch im⸗

mer beybehalten / nimmermꝛhr genug geprie⸗
ſen werden . Dieſer unſer Bundsgenoſſe
nun / dieſe unſere getreue Staͤnde und Unter⸗
thanen / begehren / ruffen und bitten . Der

innerliche Trieb unſers eigenen Gewiſſens heiſ⸗
ſet uns ſelbſt keine Stunde zuverabſaͤumen.
Und alſo iſt auch nichts mehr uͤbrig/ als daß wir

dasjenige / was uns GOtt und das Recht ge⸗

geben / hinwieder ergreiffen : Wie wir dann zu

ſolchem Ende die Freundſchafft und Alliance

Czaariſcher Maj . nach vorhergegangenen vie⸗
len Negotiationen vor einiger Zeit anderweit

erneuert .

Wir erkennen darneben gantz wohl / daß in

unſerer Macht nicht geſtanden / die von GOtt

durch die Republique uns rechtmaͤßig auffge⸗
ſetzte Cron und gegebenes Se pter des Koͤnig⸗
reichs Pohlen / Groß⸗Hertzogthums Litthauen⸗
und anderer dazu gehoͤrigen Provincien / bey
dem Mangel einer ordentlichen Einwilligung
von der ſaͤmbtlichen Kepublique ,als welche dar⸗

zu keines weges abſonderlich convociret gewe

ſen / niederzulegen / und daß dahero das gleich
fals auff ein mißgebrauchtes Blanquetextendirte
Diploma Abdicationis ſub dato Peterkov den

20. Oct. 1706 . von keiner Krafft und Wuͤr

ckung ſey : Nehmen alſo dasjenige wieder an

uns / was uns von GOtt und Rechtswegen
gehoͤret.

Wir declariren aber auch zugleich hierbey /
daß/ ungeachtet des vielen Schimpffs / ungeach⸗
tet des groſſen Torts und unausſprechlichen
Schadens / der uns und denen unſrigen von

dem Koͤnig in Schweden und denen Seini

gen wiederfahren / ungeachtet auch des von ihm
ſelbſt beſchehenen Friedensbruches / unſer Abſe⸗
hen dennoch vornehmlich dahin gerichtet ſey/
uns bey der einmahl rechtmaͤßig erlangten Cron
und Scepter des Koͤnigreiches Pohlen / Groß⸗

Hertzogthums Litthauen und uͤbriger Provin⸗
cien alldort gebuͤhrend zu handhaben / das Koͤ⸗

nigreich wieder in Ruhe zu ſetzen / die Repu .
bliqne nicht zu verlaſſen / und unſerm ſo treuen

Bundsgenoſſen in ſeinen gerechten Delleins

beyzuſtehen .
Wir hoffen alſo und wuͤnſchen / es werde

mehr bemeldter Koͤnig in Schweden hierunter

einſtens ſelbſt in ſich gehen/ die fuͤr uns ſtreiten⸗
de Goͤttliche und Voͤlcker⸗Rechte zu Hertzen

nehmen / auch dahero uns und denen nach der

Sendomiriſchen Contoeæderation treu gebliebe⸗
Nun 2 nen
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ſers rechtmaͤßigen
fallen . Solte aber er / der Koͤnig in Schweden /
mit weiterer Verfolgung fortfahren / und die

Waffen deme entgegen nochferner gebrauchenz
So conteſtiren wirhierdurch vor aller Welt /

daß ſo dann er ſelbſt der Urheber deſſen/ was dar⸗

aus erfolgen kan / wir aber in rechtmaͤßiger De⸗

lenſion bey dem / was GOtt uns an Ehre und

Ambt verliehen / begriffen ſeyn/ auch dieſem nach
er ſich folgends allein beyzumeſſen habe / wann er

ſetzung alles Schadens / welchen er biß anhero

und noch weiter verurſachet / angehalten wer⸗

den duͤrffte
Wir faſſen darneben zu allen hohen Puiſſan -

ces und gekroͤnten Haͤuptern / ſo wohl Chur⸗

und Fuͤrſten auch andern Staaten / und Herr⸗

ſchafften / das zuverſichtlichegute Vertrauen /ſie
werden beydes die Liebe zur Gerechtigkeit hier⸗
unter prævaliren laſſen / als auch das allgemeie

ne Nachtheil / ſo durch das gegebene Exempel
dergleichen Unternehmens einer gantz unzulaͤß li⸗

chen Dethroniſation nunmehro in die Welt be⸗

kandt gemacht / hocherleuchtet ermeſſen / dieThat

ſelbſt mißbilligen / und uns dahero in unſern
wohlgegruͤndeten Vorſatz eher hulffliche Be⸗

foͤrderungleiſten / als die geringſte Hindernuß
iegen . Bevoraus / da wir nochmahln des be⸗
ſtaͤndigen Erbiethens bleiben / denen zuſammen

getretenen hohen Alltirten uns niemahls zu ent⸗
ziehen/ ſondern vielmehr denen mit ihnen dißhalb
errichteten Tractaten aufs genaueſte nachzukom⸗

men / auch ſo lange dieſelben waͤhren / keinen

Mann von unſern Trouppen zuruͤck zu verlan⸗

gen / gleichwie wir auch in keine Wege gemei⸗
net ſeyn / die auf Teutſchen Reichs⸗Boden lie⸗

gende Schwediſche Provincien imgerinſten zu
beunruhigen .

Ihr aber / werthe Senatoren / Magnaten

und Woywodſchafften mehrbeſagten Koͤnig⸗

reichs / Groß⸗Hertzogthums Litthau : n und u⸗

briger Provincien / die ihr nach der Sendomi⸗ -
riſchen Vereinigung biß anhero die Ehre und

Freydeit der allzeit loͤblich⸗geyieſenen Republi -
que Pohlen ſo ruͤhmlich und ſtandhafft erhal⸗

ten / laſſet nicht ab / ferner darinnen fortzufah⸗
ren / und er nnert euch des annoch bey der letzten

Verſammlung zu Grodno einhellig getroffenen
Schluſſes : pro Fide , Lege , & Rege . Ihr
wiſſet / wie wir unſere Regierung nach dem

Grund⸗Saͤtzen des Reichs gefuͤhret / und ſe⸗
het hergegen nunmehro / wie zum Schimpff der

gantzen Nation , die ſonſt aller Orten in der

Welt bekandt geweſene Pohlniſche Freyheit in

frembde Feſſel geleget / und der Herrſchafft ei⸗

nes Mannes unterworffen worden / welchen die

ollermeiſte unter euch gantz außer Gleichheit uͤ⸗
bertreffen / und deſſen Regierung wiederum an

ein frembdes Regiment gebunden iſt⸗

Verknuͤpffet demnach mit uns und unſerm

theuren Bunds⸗Genoſſen euere Tapfferkeit
entſchuttet euch mit zuſamnengeſetzten Kraͤff⸗

—SBDeſchreibung
nden an der Ausfüͤhrung un⸗ en der unertraͤglichen Laſt / die euch bißhero

Vorhabens nicht hinderlich ſchon ſo viele Jahre faſt zu Boten hedn11
ge Gluͤckſeligkeit wieder einzufuͤhren / die Frey⸗

ſolchenfals zu gebuͤhren er Sadisfaction und Er⸗

gung in offterwehnten unſermKoͤnigreich/ Groß⸗
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hat ; Dann dieſes iſt der eintzigeWeg die vori⸗

heit zu erhalten / und denen Commercien / ohne
welchen keine Republique beſtehen kan / einen
ſtarcken vollen Lauff zu ſchaffen .

Wir ſeynd auch zu dem Ende gleich im Be⸗
griff / in wenig Tagen uns ſelbſt wiederum in

Perſohn bey euch in Pohlen einzufinden / GOtt
wird / und wolle uns ſaͤmbtlich in Gnaden
beyſtehen .

Nachdem aber allerdings unſere Intention

vornehmlich dahin gehet / eine voͤllige Beruhi⸗

Hertzogthum und darzu gehoͤrigen Landen wie⸗

derum zu ſtabiliren ; So ermahnen wir zugleich

vaͤtterlich alle diejenige / ſo der wledrigen Par /
they bißhero angehangen / und ſich ſo wohl an

Gott / als der von demſelben uns mitgetheil⸗
ten Majeſtaͤt/ mit Zuruckſetzung ihrer theuren

Pflicht / unverantwortlich vergriffen / noch jetzo
umzukehren / das begangene Unrecht zu erken⸗

nen / und ſich zu ihrem rechtmaͤßigen Koͤnig zu

wenden. Inmaßen denn hierzu eine Zeit von 1
Monathen / à die publicationis an / Krafft die⸗

ſes eingeraͤumet wird / und dieſelbe allerſeits auf
ſolchen Fall / wann ſie redliche Proben ihres

Gehorſamsdurcheine auffrichtige Beytretung
in der That bezeugen werden / ſich aller Gnade

und Vergeſſung des vorhin begangenen / zu er⸗

freuen haben ſollen .
Außer dem aber / und bey deren Verabſaͤu⸗

mung moͤgen ſie ſich ſelbſt zurechnen / wann ſi⸗
als Feinde und Verraͤther des Vatterlandes

mit Verluſt Leib und Lebens / auch Contilca⸗

tion ihrer Guͤter und Vermoͤgens denen vor⸗

mahligen Reichs⸗Schluͤſſen gemaͤß/ zu wohl
verdienter Straffe nach der Schaͤrffe gezogen
werden . Wormit wir doch ſonſt jedermann
gerne verſchonet wiſſen wolten .

Uhrkundlich haben wir dieſes Manitelt ei/

genhaͤndig unterſchrieben / und unſer Koͤnigl
Chur⸗Secret darbey auffzudruͤcken befohlen

Geſchehen / Dreßden am dten Auguſti / im 4
Jahr Chriſt 1709 .

AUGrUS REX .

( I . 8 )

Die bey ſo bedeutetem Wieder⸗Eintritt in aöngw
Pohlen mit zugehen beorderte Trouppen beſſhn 44
ſtunden hauptſaͤchlich in Cavallerie / weil die

Infanterie der Czaar zuſtellen verlprochen / und

war ihnen der Rendevous in der Nieder⸗Lauß⸗
nitz bey Guben beſtimmet / dahin ſie ſich

gen . Den 16. Auguſti um Mitternacht lang

ken Ihro Koͤnigl. Majeſt. in Guben an / un

früh Morgens giengen ſie weiter nach Schittl
die allda uͤber die Oder geſchlagene Bruͤcken
in Augenſchein zu nehmen / worauffſie das Ra·
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ger/ in welches nunmiehro die Regimenter alle⸗

ſambt eingerucket waren / beſahen und ſich ſodañ
Mittags in Guben einfanden . Die Regimen⸗
ter zuPferde / welche dazumahl im Lager ſtun⸗
den / waren folgende .

Erſte Linie : Bareut / Schulenburg / Gardes
du Corps der Koͤnigin / Chur⸗Printzen Leib⸗

Regiment / Dunewald /Brauſe : Andere Linie :
Golßt/ Printz Alexander / Eckſtaͤdt/ Damnitz /
Bruſt / Wrangel und ein Regiment Granadirer
zu Fuß. Summa 14 . Regimenter zu Pferd und

I.zu Fuß . Eben ſelbigen Tag gieng / durch
Czaariſchen Expreſſen / die Contirmation des
wider Schweden erhaltenen Sieges ein/ dar⸗
auf ſich den 2

r. dito Koͤnig Auguſtus über die

Weichſel und ſo weiter in Pohlen begab / allwo

wir ihn wieder finden werden / und nun hoͤren
wollen / wie er Anſtalt in Sachſen gegen beſorg⸗
kten Schwediſchen Einfall gemachet hat .

Wir Friedrich Augultus von Gottes Gna⸗
den / Koͤnig in Pohlen / ꝛc. ꝛc.

Entbiethen allen und jeden unſern Praͤlaten/
Grafen und Herren / denen von der Ritter⸗
ſchafft / Ober⸗Creyß⸗Haupt⸗und Amt⸗Leuten /
Schoͤſſern/ Verwaltern / Burgermeiſtern /
und Raͤthen in Staͤdten/ Richtern und Schule⸗
heißen/ auch ins geſambt allen Unterthanen / un⸗
ſern Gruß / Gnade und geneigten Willen !

Und fuͤgen ihnen hiermit zu wiſſen / es iſt auch
ohne dem bekandt / was maßen wir gleich von
dem erſten Antritt unſerer Churfuͤrſtl. Re⸗
gierung unſere Landes⸗vaͤtterliche Liebe und

Sorgfalt vornehmlich dahin gerichtet / daß un⸗

ſere getreue Staͤnde und Unterthanen in ge⸗
wuͤnſchtemRuheſtand erhalten / und alle aus⸗
wärtige Gefahr von denenſelben abgewendet
werden moͤge/ wie wir denn zu ſolchem Ende /
bey denen ordentlichen Reichs⸗Verſammlungen
und andern vorgefallenen Begebenheiten / unſere

1900
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gleich zu Anfang / als durch Goͤttliche Schi⸗

reichs Pohlen rechtmaͤßig erhoben worden / die⸗

ſelbe durch oͤffentliche AnſchlaͤgeunſererGnade

vent zu Regenſpurg mit ſeiner / des Koͤnigs

Conſilia und Abſehen jederzit auf die Beybring
und Befeſtigung eines allgemeinen beſtaͤndigen
Friedens geſetzet / und dahero denen hohen Al⸗
liirten willigſt beygetreten / und darbey vielfaͤl⸗
tig die gemeine Sachen unſerm eigenen barticu⸗
lier . Intereſſe vorgezogen ; es iſt ferner unſern ge⸗

treuen Staͤnden und Unterthanen unentfallen /

ckung wir zur Cron und Thron des Koͤnig⸗

verſichert / und ſolches zu unterſchiedenen mah⸗
len wiederhohlet ; Es wird auch wohl jeder⸗
mann fuͤr das allergroͤſſeſte Zeichen einer Lan⸗
des⸗ vaͤtterlichen Liebe erkennen muͤßen/ was
wir bey der durch den Schwediſchen Einfall
auff ſie gedrungenen Noth / als Koͤnig Carl
der XII . wieder das / bey dem Reichs⸗Con⸗
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gen / ja / von denen uns vorbehalten gewe⸗

in Schweden / als eines / wegen unterſchiede⸗
ner auff den Teutſchen Boden habender Pro⸗
bincien / ſtarck intereſſirten Mitſtandes / eigener
Beyſtimmung / einmuͤthig gemachte Reichs⸗

Geld⸗ und Volcks ⸗Hülffe uns bey der

einmahl

145
Concluſum vom zo. Sept . des 1702 . Jah⸗1 .
res / und alſo contra fidem publicam , Unſer
Churfuͤrſtenthum und Erblande mit Krieges⸗
Macht uͤberzogen/ aller Welt geprieſen . Unſer
Mitleyden gieng ſo weit / daß wir uns auch be⸗

wegen ließen / auf die gemachte Vorſtellung /
als ob durch unſere perſoͤhnlicheGegenwart der

vorgehabte Vergleich ſich auf billiche chriſtliche
Wege vollends einrichten laſſen wuͤrde/ ſelbſt
anhero in Sachſen zu kommen / und uns von
unſerm Koͤnigreich Pohlen / woſelbſt wir
doch noch letzlich einen ſtattlichen Sieg befoch⸗
ten haben / eine Zeit abweſend zu halten / da wir

hergegen hernach / daß ein Traͤctat bereits un⸗
term dato Alt⸗Ranſtabt den 14 . ( 24. ) Sept .
1706 . von unſern Commiſſariis vollzogen ſey/
und darbey gantz nicht vermuthete ſehr harte
Conditiones uns aufgewaͤltzet worden / erfah⸗
ren muͤßen / deren Erfuͤlung wir doch wieder⸗
um zu ſelbiger Zeit / bloß unſere arme Unter⸗
thanen aus dem ſie betroffenen großen Drang⸗
ſal zu retten / uns nicht entzogen / ob wol der Koͤ⸗

nig in Schweden ſeines Orts dieſen ſo ge⸗
nanden Frieden ſelbſt nicht hielte / ſondern faſt
in allen Stuͤcken eine Contravention .nach der

andern / wie unſern treuen Unterthanen / leider !
am beſten bewuſt / zur hoͤchſten Ungebuͤhr
unternahme ; nicht weniger iſt bekandt /
wie wir die gantze Zeit uͤber / als der Koͤ⸗
nig in Schweden / auch üͤberden deutlichen
Innhalt dieſes verfaſten Tractats unſere

ande in ſchwere Conrribution geſetzet /

von unſern Unterthanen faſt gar nichts gezo⸗

ſenen Amts⸗Intzaden , das allermeiſte erlaſ⸗
ſen / ſo wohl an Berſeſſenen und vorher ge⸗

faͤlligen Steuer⸗Reſten groſſen Remils ge⸗
than / auch ſie folgends nach der Schweden
Abzug / ſo viel nur immer moͤglich ſeyn moͤ

gen / geſchonet / und mit Berufung unſerer
getreuen Staͤnde des engen und weiten Aus⸗
ſchußes / von Ritterſchafft und Staͤdten / was

zu Einrichtung dienlich / ſorgfaͤltig berathſchla⸗
get . Dieſes alles wird nun hoffentlich jed⸗

weden glaubend machen / daß wir auch bey
der jetzigen Reſolution , worzu wir uns ent⸗

ſchloſſen / die bißhero ſtets unverruͤckt geblie⸗
bene Landes vaͤtterliche Liebe gegen unſere
Erblande in keine Wege geaͤndert / weniger
fallen laſſen : Denn ob wir zwar uns weiter

nicht entziehen koͤnnen / die von Ihro Ma⸗
jeſtaͤt dem Czaar von Moſcau / und de⸗

nen treu⸗geliebten Staͤnden des Koͤ⸗
nigreichs Pohlen / an uns ſo vielfaͤl⸗
tig / eine geraume Feit her / beſchehene
unablaͤßige Invitatisnes endlich anzuneh⸗
men / und uns mit unſerer bißher im Lande
geſtandenen Cavallerie / denen mit dem Czaar
errichteten Tractaten gemaͤß / hinwieder in

beſagtes Koͤntgreich zu begeben / naͤchſt Goͤtt⸗
lichem Beyſtand mittelſt gedachter Ihro
Majeſtaͤt des Czaars verſprochenen

rechtmaͤßig erlangten Cron und
Theatri Europæi XVIII . Theil . 6⁰ Scepter
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len / Groß⸗Hertzogthums ditthauen und üͤbri⸗

gen Probincien alldort / welche uns der Köͤ⸗
nig in Schweden auff eine hoͤchſt unbilliche

und nie erhoͤrte Weiſe / wie aller Welt be⸗

kandt / durch überlegene Gewalt / abdringen
wollen / gebuͤhrend zu handhaben / ſo haben

wir doch ein ſolches nicht eher bewerckſtelligen
moͤgen/ biß wir vorhero vor allen Dingen /
nach Landes vaͤtterlicher Sorgfalt / einer ſichern

Bedeckung unſers Churfuͤrſtenthums /auch

incorporirter und anderer Lande bey unſer Ab⸗

weſenheit vergewiſſert ſeyn koͤnnen; wie ſich

dann / mit Goͤttlicher Verleyhung / durch Re⸗
novir⸗ und Erneuerung deren ehemals
mit maͤchtigen Haͤuſern geſchloſſenen Al⸗

liancen und andtre gute Anſtalten / ein ſol⸗

ches Mittel herfuͤr gethan / daß ſich unſere

getreue Staͤnde und Unterthanen auff bege⸗
bende unvermuthete Faͤlle nichts zu befahren

haben / ſondern genugſam appuyiret und ge⸗
ſchůtzet finden ſollen / dahingegen bey jetzigen

Conjuncturen das Beſorgnuß nicht unbillich

entſtanden waͤre / daß wohl gar durch laͤngern
Verſchub oder gaͤntzlicher Ketus deſſen / was

Ihro Majeſtaͤt der Ezaar mit ſehr kavora⸗

dlen Olterten ſo offt an uns gelangen laſſen/
unſern und benachbarten Landen / ja dem Heil⸗

Röm . Reich ſelbſt ein nicht geringes Nach⸗

theil und Gefahr haͤtte angedeyhen duͤrffen.
Wir ſeynd auch darneben verſichert / daß die

Gerechtigkeit derer fuͤr uns hierbey noch fer⸗

ner ſtreitenden Urſachen / welche in dem deß⸗

wegen unter dem 2. juͤngſthin abgefallenen
Manifeſt oͤffentlich gezeiget worden / und uns
nebenſt dem eigenen Trieb unſers Gewiſſens

fuͤr unhintertreiblich geſchienen / allenthalben

bey der ehrbahren Welt vollkommen und ei⸗

genmuͤthigen Beyfall erlangen werden .

Geſtalt denn wir nicht minder zu Goͤttli⸗

cher Guͤte das feſte Vertrauen fuͤhren/ es wer⸗

de dieſelbe unſer gerechtes Vorhaben derge⸗
ſtalt ſegnen / daß wir mithin in Zukunfft um

ſo viel deſtomehr uns in ſolchen Stand geſe⸗

tzet befinden moͤgen / damit wir unſer Chur⸗

fuͤrſtenthum und incorporirte auch andere

Lande / bey voͤlligem Ruheſtande des Landes / ei⸗

nes beſtaͤndigen auffrichtigen Friedens / ſambt
dem davon dependirenden Gluͤck und Ver⸗

gnuͤgen/ gleich wie ſie bißher an unſerm Un⸗

gluͤck Theil genommen / genießend machen
koͤnnen ; und wie wir dahero nichts deſtomin⸗
der / obwohl abweſend / fortfahren werden /
die zu unſerm Churfuͤrſtenthum / auch incor⸗

porirten Landen / und denen darinn befindli⸗
chen Unterthanen allezeit getragene Gnade

noch ferner bey zu behalten / und vor dero

gluͤckliche Regierung vaͤtterlich zu ſorgen/ zu
welchem Ende wir dann auch unſers Stadt⸗

halters des Fuͤrſten zu Fuͤrſtenberg bd . und

unſere geheime Raͤthe abermahls hinterlaſſen /
und denenſelben die Adminiſtrirung und Ob⸗

ſecht zum beſten derer Lande mit gehöriger In⸗

—

Bber⸗ u . Nieder⸗Sächf Geſch
ltruction auffgetragen ; alſo verſehen wir und 15

auch darneben gnaͤdigſt zu unſern getnuen
*

Staͤnden und Unterthanen / ſie werden auch

ihres Orts odhabender Pflicht und Schul.
digkeit nach/ an der uns gebührenden aler /
unterthaͤnigſten Devotion , Gehorſam / Liebe
und Treue nichts ermangeln laſſen /und Gott.
liche Allmacht um geſegneten Succels unſerer
gerechten Deſſeins eyfrig anruffen . Denen

wir mit Hulden und Gnaden jederzeit wohl
bey gethan verbleiben. Geben zu Guben den
20 . Auguſti Anno 1709 ,

—
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AUGUSTUS RERX.

(L. S )

Auguſt Ferdinand Graf

Pflug /
Gottfried Adolph v. Ferall “

Des folgenden Tages / nach dem Dato

hiervor geſetzten Patents / d. i. den 21 . Au⸗

guſti giengen Seine Maieſtaͤt Koͤnig Auguft ,
mit vorhin gemeldeten Voͤlckern uͤber die O⸗

der / und ſo dann weiter in Pohlen . Weil
aber dargegen das unterm Cralsau ſtehende
Corpus , wie Nordiſche Geſchichte auswei⸗

ſen/ allerhand Bedrohungen ausgeſtoſſen /
auch bedenckliche Bewegungen gemacht hat

te / die man auff einen unverſehnen Einfall in

Sachſen gemuͤntzet zu ſeyn vermeinte ; So
machte man im Churfuͤrſtenthum Sachſen /
mit Verordnung eines Aufbots / allerhand
Gegen - Anſtalten / und ergieng deſſenthal⸗
ben den 21 . Septembr . dieſe Verordnung :
Nachdem ſicher verlauten wollen / ob ſolte/
bey gegenwaͤrtigen Conjuncturen in unſerm
Koͤnigreich Pohlen / der Schwediſche Ge⸗

neral - Major Craſſau / welcher ſeinen An . en
fangs nach Sendomir gerichteten Marſchlrulg
voͤllig wieder geaͤndert / intentioniret ſeyn/ mit Duhnuß

dem unter ſeinem Commando ſtehenden Corps
unterdem Schein einer nach den Schwediſchen
Teutſchen Provincien nehmenden Retraite ,

in unſere Churfuͤrſtliche und andere Erb⸗
Lande ein zu dringen / dergleichen Unterneh⸗

men aber wiederum als eine offenbahre Feind⸗
ſeligkeit von Schwediſcher Seite anzuſehen
da wir in unſerm de dato den 8. Auguſtj
publicirten Manifeſt , die ausdruͤckliche Decla⸗

ration unter andern dahin gethan / wie

wir in keine Wege gemeinet / die auf Teut⸗

ſchen Reichs⸗Boden liegende Provincien

————.——

—

—————
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im geringſten zu beunruhigen / und dan⸗
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Oberũ Nieder Sachſi : Geſch.
Ienherd von Schweden gegen uns ein glei⸗

ches geſchehen ſolte / uns aber ſolchemnach nie⸗

lande dergeſtalt in Ruin ſetzen / und von denen
zugleich init ſich habenden inticirten Schwedli⸗
chen Regiementern mit der Peſtilenzialiſchen

Action gerathen moͤgten / wobey wir doch ſo⸗

dann des Goͤttlichen Beyſtandes uns zuverſicht⸗
lich getroͤſten; So haben wir der Nothdurfft

zu ſeyn erachtet / unſern getreuen Unterthanen

ſie auff den / wiewohl vor jetzo noch ungewiſſen
Fall / wennermeldter Craſſau dieſes ſein Vor⸗

haben zu Werck richten / und dieſemnach von

Schweden etwas in unſere Erblande ein⸗

ruͤcken wuͤrde / von unnoͤthiger Furcht und

Conſternation nicht eingenommen werden

moͤchten; Geſtalt wir denn / da uns nun ſo⸗
viel bewuſt / daß wir an dieſem gefuͤhrten
Abſehen zu zweiffeln keine Urſach haben / nicht

unterlaſſen werden / vermittelſt Goͤttlichen

Beyſtandes / dieſen nach unſeren Graͤntzen
marchirenden Feinden / ſo lange wir hier⸗

unter etwas zubeſorgen haben / mit unſerer
Armee und andern Allürten Troupes der⸗

enthalben auff dem Fuß nackzufolgen / und

mithin unſere getreue Erblande von aller

Bekraͤnckung und Nachtheil zu befreyen ;

Gleichwie aber in unſerm wegen der Son -

tagion abſonderlich editten Mandat vom 10 .

hujus §. 1. & F. bereits enthalten / daß kei⸗

ne aus dem Koͤnigreich Pohlen / und denen zu

ſelbiger Cron gehoͤrigen Provincien , oder an⸗

dern angraͤntzen den inticirten / oder der Intection

halber verdaͤchtigen Orten kommende Leute /
im Fall nicht dieſelbe mit ſolchen Paͤſſen / die

von uns ſelbſt eigenhaͤndig unterſchrieben /

auch aus unſerer geheimen Expedition contra -

ligniret / verſehen ſeyn / durchgelaſſen / ſon⸗
dern ohne den geringſten Unterſcheid / ſie ſeyn
wes Standes oder Wuͤrden ſie wollen / von

unſern hieſigen Chur⸗ und Erb⸗ auch incorpo -
rirten und andern Landen ab⸗ und zuruͤck ge⸗

trieben / bey andringender Gewalt und Se⸗

tzung zur Wehr / dieſelbe ohne Conſideration

erſchoſſen / auch da ſich etliche ſolcher Leute zu⸗
ſammen rottirten / ſofort Lermen gemachet /
durch Anſchlagung der Glocken / oder ſonſt

dieEinwohner derer angraͤntzenden Voͤlcker zu

Huͤlfe genommen / und ſolcher Geſtalt Gewalt
mit Gewalt vertrieben werden ſolle ; alſo zweif⸗
feln wir um ſoviel deſtoweniger / es werden

auch hierbey unſere geſamte Unterthanen / von

ſelbſt / mit allem Eyfer / dahin trachten / einen

von bem ſie nicht nur die Anſteck - und Aus⸗

digen Peſtilentz zubefuͤrchten / aus welcher Ur⸗

ſache ſie auch bey denen benachbarten Potentaten
nirgends durchgelaſſen werden wollen / ſon⸗
dern auch vorhin in der That wuͤrcklich erfahren

—

mand verdencken mag / wann wir unſere Erb⸗

Geuche anſtecken zu laſſen / nicht zugeben koön⸗
nen / auch daben gar leicht entſtehen dürffte / daß
wir ſelbſt darüber mit dem Schwedl . Corpo in

in Zeiten davon Nachricht zu geben / damit

ſolchen / und zugleich feindſeligen Marſch /

breitung des unter ihnen groͤſten Ubels der lei⸗

Senckwüuͤrdiger Geſchichte
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haben / wie ſchlecht und wenig dieſes Fein170
des Verſprechen zutrauen / und mit was

unzehlichen Arten der Contributionen und

Exceſſen er das Land auszuſaugen gewuſt /
mit aller Macht zu wiederſtehen / denſelbe

auff allerley Weiſe zu hindern / und auff⸗
zuhalten / auch darbey mit Einfall und Be⸗

unruhigung moͤglichſt Abbruch zu thun . Wir

haben auch zu dem Ende unſere noch im

Lande ſtehende Cavallerie und Infanterie be⸗

reits an die Graͤntzen / auch andere Paͤſſe
und Staͤdte / wo wir noͤthig befunden / mar⸗

chiren / ſowohl vom Gewehr / zur Austheilung
unter unſere getreue Unterthanen / von Bur⸗

gern und Bauren / eine gute ſtarcke Anzahl /
nebſt Munition und anderer Beduͤrffnitz / an

viele Ort bringen laſſen / nicht minder gnug⸗

ſame Ober ⸗ und linter⸗ Officiers zur

Command rung derer Buͤrgerſchafften und

Land⸗Volckes / ingleichen Jaͤger⸗ und Berg⸗

Leute zum Anmarſch an die Orte / wohin

man ſie verlangen wird / beordert ; Gleich

wie wir auch beſonders an der Elbe / die

Paßirung dieſes Fluſſes zu hindern / ſattſa⸗

me und zulaͤngliche Anſtalt / mit regulirter
und anderer aufgebothener Mannſchafft / er⸗

forderter Artillerie und ſonſt zu machen / in

Begeiff ſeyn . Unſer Begehren und ernſter

Befehl iſt demnach hiermit / daß alle unſe⸗

re getreue Vaſallen ſich alsbald zur Auffſi⸗

tzung der Ritter⸗Pferde parat halten und

ſelbige nicht weniger auch ihre Jaͤger⸗ und

Schuͤtzen / auf die erſte Ordres / ſo ihnen

zukommen werden / an den Ort / wo ſie erfor⸗

dert / geſtellen ; Die Raͤthe in Staͤdten /

oder die Buͤrgerſchafften in Waffen bringen /
abſonderlich auch die jedes Orts aufgerichtete

Geſchuͤtzen „Geſellſchafften in gute Ordnung

ſetzen / damit ſie benoͤthigten Falls / ſowohl die

Staͤdte ſelbſt detendiren / als auch an diejenige

Orte / wo ſie hin commendiret werden duͤrff⸗

ten / auf das Land uͤber den daſelbſt gethanen

Aufgeboth / ſofort marchiren koͤnnen ; In⸗
maſſen bey einlauffender Nachricht von des

Feindes Anruͤckung / alle Staͤdte / ſo mit MFau .

ren und Thoren verſehen / zu zuhalten / und

weilen der Feind einige Belagerung vorzuneh⸗

men / nach ſeinem gegenwaͤrtigen Zuſtande /
nicht capable , auch demſelben keine Zeit darzu

gelaſſen werden wird / niemand davon einzulaſ⸗

ſenz was aber auf dem Lande / der Gegend / ſo

der feindliche Durchzug treffen moͤgte/ ſich befin⸗
det / haben dieſelbe ſich mit denen Ihrigen /
entweder in die Staͤdte oder angelegene Hoͤtzer/
wohin abſonderlich die Unterthanen ihr Vieh

und andern Vorrath bringen ſollen / zu ſalvi⸗

ren / die Hoͤltzer zuverhauen / und daraus den

Feind ſoviel moͤglich zu incommodiren. Wi
führen auch dabey das zuverſichtlichſte gnädigſte

Vertrauen / es werden inſonderheit diejenige

DJaſallen und Einwohner “ ſo als Ober⸗

und Unter ⸗ Officters hiebevor bey uns /

oder auch andern Potentaten / Krieges.
Dienſte geleiſtet / freywillig zur Hand ſte⸗

O0 2 hen/
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hen / und dasjenige bey zu tragen nicht er⸗

mangeln / was dem Gewiſſen und der uns

ſchuldigen Pflicht gemaͤß/ zur Delenſion des

Vatterlandes / einem getreuen Eingeſeſſenen
und Unterthanen gebuͤhret / und oblieget ;
Geſtalt ſich dem auch durchgehends jeder⸗

man / der ſich in unſerm Lande auffhaͤlt
und befindet / darzu fertig halten ſoll / bey
erfolgendem Particular - oder General⸗Auff⸗
geboth / an ſoviel rooο . Mann / als in je⸗
dem Creyß begehret werden wird / und

zwar jedesmahl von der enrölirten jungen
Mannſchafft von 20 . biß 40 . Jahren bey
dem erſten Aufgeboth :

11460 . Mann / in der Ober⸗Lauſitz
7650 . Mann/ in der Nieder⸗Laufitz

2 1040 . Mann / im Meißniſchen Creyß .
13 300 , Mann / im Leipziſchen Creyß / und

denen Stifftern Merſeburg und

Nauenburg .
5800 . Mann / im Chur Creyſe .

13400 . Mann im Gebuͤrgiſchen
4000 . Mann / im Voiglaͤndiſchen .
13 50 . Mann / im Neuſtaͤdtiſchen und

6100. Mann/ im Thuͤringiſchen Creyß .

84100 . Manan ;

Bey dem andern Aufgeboth wieder ſo⸗
viel ; bey dem dritten desgleichen abermahl /
und dann bey dem General⸗Aufgeboth / jed⸗
weder Mann vor Mann / welcher mit zu
gehen / und Wiederſtand / oder doch Arbeit

darbey zu thun vermag / mit Ober⸗ und Un⸗

ter⸗Gewehr / ſo bey ihnen verhanden / auch
wann ſolches nicht zulaͤnglich / mit Senſen /
Heu⸗Gablen / ſo an hohe Stingen zu bin⸗

den / auch andern zur Detenſion dienliche
Inſtrumenten , worunter zugleich der zite
Mann allezeit Aexte , Sippe / Spathen⸗
oder Rodehauen zu fuͤhren hat / ſich in con⸗

tinenti an den Sammel ⸗Platz / der ihnen
angewieſen werden wird / nebenſt 10 . taͤgi⸗
ger Verpflegung an Brod / einzufinden /
immaſſen denn auch auff denen hin⸗und
wieder befindlichen Hoͤhen Warten aufzu⸗
bauen / und von dar mit Anſteckung Feu⸗
ers / auff ein⸗ und andern Fall / gewiſſe
Zeichen zu geben / Verordnung geſchehen .
Wir zweiffeln dabey nicht / es werde von

ſelbſt ein jeder / nach der Schuldigkeit / wo⸗

mit er GOtt / uns / ſeiner hohen Landes⸗

Obrigkeit / und dem lieben Vatterlande

verbenmden / einen Eyfer und Trieb bey ſich
befinden / der allgemeinen Noth ſich nicht
entziehen / ſondern willie ſt zu folgen / gleich⸗
wie in andern Landen / bey erheiſſender Ne —

ceſſitqt / auch ruͤhmlich geſchehen ; Im Fall
aber wieder Verhoffen / von denen auffge⸗
bothenen / ein⸗ und anderer / deme zuwie⸗
der / ungebuͤhrlich weg⸗ und zuruͤck bleiben
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genden Straffe / auch von uns / als Lan⸗
des Herren / empfindliche Andung und
Coërcition unfehlbar zu gewarten⸗

Wir befehlen auch hieruͤber bey Leib
und Lebens⸗Straffe / daß ſich niemand

geluͤſten laſſen ſolle / dem Feinde den ge⸗
ringſten Vorſchub zu geben / weniger an
Gelde / Vivres oder Fourage etwas zureichen ,
hingegen ſoll jedermaͤnniglich gleich ohne Unter ⸗

ſcheid Standes und Guͤther / der Erſetzung
des Schadens / welcher etwa ein⸗ und an⸗
dern daraus entſtehen moͤgte / verſichert
ſeyn / ſo wohl denenjenigen / welche dieſem
mit Peſt angeſteckten Feinde ſonderbahren
Abbruch thun / auch ein abſonderlicher und

ſtattlicher Kecompens gereichet werden . Und “
weil hiernechſt ſchließlich von dieſem Unheil /
ſo dergeſtalt mit dem bevorſtehenden aber
mahligen feindlichen Einfall der Schweden /
beydes durch Peſt und Krieg / nicht allein

unſere Erb⸗Lande betreſſen / ſondern ſichf
auch noch weiter in das geſamte Heil . Reich/
zu nicht geringem Nachtheil deſſelben / auch

der geſamten hohen Alliirten und gemeinen Sa⸗

cheziehen durffte / ſowohl an des Kayſers Ma⸗

jeſtaͤt und die Reichs⸗Verſammlung zu Regen .
ſpurg / als die mit uns in Alliance abſon⸗
derlich ſtehende Puiſſances , ingleichen die ge⸗

ſamte hohen Alliirte / alſofort in Schrifften
Nachricht gegeben ; So zweiffeln wir nicht⸗
es werden auch dieſelben / ihr allgemeines
dabey verſirendes Intereſſe mit Nachdruck
wuͤrcklich zu beobachten geneigt und willig

Oberu. Nieder Sächf Geth —
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ſeyn ; unſere Unterthanen aber haben deſto
begieriger mit unerſchrockenem Muthe das⸗

jenige / ohne dem geringſten Ausſatz zuerfuͤl⸗
len / was in obigem Mandat enthalten / und

ihnen noch weiter anbefohlen werden wird .

Sie vollbringen hieran allenthalben unſern
zuverlaͤßigen auch ernſten Willen und Mey⸗
nung / denen wir mit Landes⸗ vaͤtterlicher
Liebe und Sorgfalt / auch Hulden und Gnaden

jederzeit wohl beygethan verbleiben . Geſche⸗
hen und gegeben zu Dreßden / am 21 . Sept .
Anno 1709 .

Bald hierauff folgte eine andre Verord⸗
nung / dahin gehende / daß alſofort von enrö -

lirter junger Mannſchafft der dritte Mann auf⸗
gebothen und in Waffen geſtellet / die wit

Mauren und Thoren verſehene Berter mit

ſolchem Aufboth verſchonet / die Mannſchafft
zu ihrer Detenſion ihnen gelaſſen / und dieſer
Abgang am gedachten Aufgeboth anderswoher

erſetzt werden ſolte / und hieß es alſo im Be⸗

fehl : Liebe Getreue / was wir in unſern / un⸗

term vorgeſtrigen Dato wegen des / unter dem

Schwedlichen General⸗ Major Craſſau / ſte⸗
henden Corps / wenn ſolches in unſer Chur⸗

Wiedeihel
tet Maſſeh

fuͤrſtenthum Sachſen und incorporirte auch
andere Erb⸗Lande eindringen ſolle / aus ge⸗

wuͤrde / derſelbe hat nebſt der von GOTT laſſenem Mandat , aus Landes ⸗ ttnlicherEEEC . ͤͤĩͤã00·oo·/· ĩ
ß·ß Vor⸗
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— Bberu Mieder⸗Säͤchſ . Geſch .

Vorſorge verordnet / und anbefohlen / deſſen

habt ihr euch zuerinnern . Nachdeme wir nun

deſtoehender iſtirung und Darſtellung des

darinnen vorgeſchriebenen erſtern Auffgeboths /
nachfolgends in allen unfern Chutfuͤrſtlichen
und incorporirten Landen anzubefehlen und

anzuordnen / noch ferner der Nothduffft be—

funden / ſo iſt hiermit unſer Begehren / daß

ſo wohl unſere allerſeits Beamten / als auch

ſaͤmtlich Schrifft - und Amtſäßige Gerichts⸗

Obrigkeiten / von Ritterſchafft und Staͤdten /
ſo nicht mit tuchtigen Mauren und Thoren

verſehen / ( immaſſen ſolche / ſo dergleichen ha⸗

ben / zu ihrer eigenen Defenlion ſich anſchi⸗
cken / und deren Innwohner biß zu anderer

Verordnung daſelbſt verbleiben ſollen / ) alſo⸗

fort nach Empfang dieſes / von denen / un⸗

ter denen ihnen anvertrauten Aembtern und

Gerichten befindlichen / und denenſelben zuge⸗

hoͤrigen Unterthanen / alle Mannſchafft / ſo

gnjetzo von 20 . biß 40 . Jahren ſind / unge⸗

ſaͤumt / lu jetztmahliger Auffbringung des

zten Mannes / auf⸗ und vorſich erfordern /
und zufoͤrderſt diejenigen Perſohnen / welche

hiebevor bereits in Kriegs⸗Dienſten geſtan⸗

den / auswaͤhlen / hiernaͤchſt aber von denen

aͤbrigen / ſo viel noch zu Erfuͤllung dieſes

dritten Theils jedes Ortes noͤthig/ vollends

durchs Loß auszumachen / doch / daß dar⸗

bey aller Unterſchleiff und Verwechſelung /
damit nicht einer fuͤr dem andern ums Geld

oder ſonſten / wenn ihn gleich das Looß nicht

betroffen / ſich darzu gebrauchen laſſen moͤg⸗

te / wie ſolches hierdurch ernſtlich verbothen

wird / gaͤntzlich unterbleibe / und nur diejeni⸗

gen / welche uͤber nur benante in Kriegs⸗

Dienſten hiebevor geſtandene / das Looß wuͤcck⸗

lich trifft / darzu genommen werden / fol⸗
gends dieſelbe in eine richtige Specilication
und Conſignation nach ihren Nahmen / Al⸗

ter⸗und Gewehr / auch ob⸗ und welche fuͤg⸗

lich entweder das Schießgewehr / oder Aex⸗
te / Beile / Gabeln / Spieſſe und derglei⸗

chen zu fuͤhren und zu tragen / tuͤchtig/ brin⸗

gen und verfaſſen / und ſolche bey Tag und

Nacht / ohne den geringſten Zeit⸗Verluſt /
zu unſerer Landes⸗Regierung anhero allerge⸗

horſambſt einſenden ſollen : Doch werden von

dieſem erſtern auch andern Auffgeboth alle

Burgermeiſter / Stadt „ Richter / Stadt⸗

Schreiber / Actuarü , Steuer Einnehmer /
Accis - Zoll⸗ und Geleits⸗Bediente in Staͤd⸗

ten / Richter⸗ und Schultheiſſen aufm Lan⸗

de befreyet / hingegen ſeynd ietzt benante Ge⸗
richts ⸗Perſohnen gute Anſtalt zu machen /
auch / wenn der Auffbruch wuͤrcklich geſchie⸗

het/ ein jeder die Buͤrger⸗ und Bauren ſei⸗

nes Orts auf den Sammel Platz bringen

zu helfen / verbunden . Worbey alker⸗

ſeits Unterthanen , ſo dergeſtalt aufgebo⸗

then werden / dahin zubedeuten / und ihnen

8
0 daß / welcher Gewehr hat/ ſol⸗

ches / wie auch Pulver und Bley / auf 24 .

Schuͤſſe / wie ingleichen dieienigen / ſo kein

Theatti Europæi VIII . Theil .
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ſolch Gewehr ſelbſt haben / und coch damit

umgehen koͤnnen / ein ledernes / oder wenig⸗
ſtins leinen Saͤckgen / um die Patronen / ſo

ihnen nebſt dem Gewehr gleich ſcharff ge⸗

macht / auf den Sammel : Platz gegebenwer⸗
den ſollen / hinein zu faſſen / bey ſich haben

und mit bringen ſollen . Es verbleibet aber von

dieſer durch das Looß ausgefundener Mann⸗

ſchafft ein jeder biß zu anderweitiger Verord⸗

nung / jedoch in ſteter Bereitſchafft / bey de⸗

nen Seinigen zu hauſe / und hat jede Obrig⸗
keit genaue Aufſicht zu haben / daß ſich kei⸗

ner hiervon entferne . Was hiernaͤchſt in de⸗

nen Staͤdten / ſonderlich bey denen Pulver⸗

Muͤhlen zu Zwickau und Freyberg / an

Pulver in Vorrath verhanden / und fuͤr die

Buͤrger daſelbſt nicht noͤthig/ das ſoll un⸗

ter die / ſelbiger Gegend aufgebothene Mann⸗

ſchafft / mit vertheilet werden / und hingegen
der Erſatz darfur entweder in natura , oder

mit Gelde hinwieder geſchehen; Allermaſſen
denn auch der übrige Auffwand / ſo ſich

einiger unentbehrlich ereignen moͤchte/ von

jeder Obrigkeit Pflicht⸗matzig und genau auf⸗
zuzeichnen / dabey mit bey kuͤnfftiger Erſetzung

man darauff ein zuverlaßiges Sundament ma⸗

chen koͤnne. Hiernächſt iſt auch wegen Auf⸗

richtung gewiſſer Warten auff denen Ho⸗

hen / die Veranſtaltung zu machen / daß

dergleichen Orthe hierzu alsbald auserſehen /
und / bey der nechſten Andeutung / ſo ihnen

entweder von hieraus / oder dem / ſelbiger

Gegend commanditenden Ober ' Officierer /
geſchehen wird / die Warten wuͤrcklich aufs

ſchleunigſte / ohne ſonderlichen kofibahren Bau /
auffgerichtet / auch jede mit 5. biß 6. Mann /
welche abzuloͤſen/ ſtets beſetzet werden / die

nicht nur acht haben ſollen / daß niemand

ohne dem wahrhafftig gegebenen vorherge⸗

henden Zeichen / einiges Feuer darinnen an⸗

ſtecke / ais welches bey Leib⸗ und Lebens⸗

Straffe ernſtlich zuverbiethen / ſondern auch

dann / wenn ſie das rechte Zeichen erſehen/
ſie mit der benöthigten Anfeuerung ihres

Ortes verfahren / und dardurch die Anzeige

der Anruͤckung des Feindes / weiter herein in

das Land geben koͤnnen / und ſollen . Wit

nun alle dieſe Landes⸗ vaͤtterliche Vorſorge

und benoͤthigte Anſtalt zu nichts anderes als

unſerer geſamten Lande und getreuen Unter⸗

thanen und Einwohner / ihres Vermoͤgens /
auch ſonderlich wegen der Conragion in groſ⸗

ſer Gefahr ſtehenden Lebens⸗Contervation , ab⸗

geziehlet iſt / alſo verſehen wir uns allergna ·

digſt / es werde ſowohl jedwede , Obrigkeit
durch Befoͤrderung dieſes hoͤchſt⸗wichtigſten
Wercks und behoͤrige Anſtalt / als auch alle

unſere Unterthanen durch willigen Gehorſam
ihrentreuen Pflichten getreulich nach kommen .

Wir werden auch ſolches mit Gnaden gegen ſie
erkennen / und wenn das Auffgeboth twuͤrck⸗

lich erfolget / und die Noth wiederum ces⸗

ſiret / einen jeden ohne einigen Auffenthalt
zu den Seinigen wiederum zurück geben laſ⸗

PP ſen/
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allen uner gnaͤdigſter Wille ohne einigen Zeil⸗
Verluſt / bey Vermeidung ernſter Andung / zu

vollbringen iſt . Im uͤbrigen bleibet es / ſo weit

hierinnen nichts anders verordnet / bey obange⸗

zogenen unſerm Mandat allenthalben unveraͤn⸗

cert / und geſchicht daran unſere Meynung .
Datum Dreßden / am 23 . September Anno

1709 .

Egon Fuͤrſt zu Fuͤrſtenberg .

Wolff Siegfried von Koͤtte⸗

ritz /
Johann Chriſtoph Guͤn⸗

ther .

Nebſt dieſen innerhalb Lands gemachten

Anſtalten war Ihro Koͤnigliche Majeſtaͤ

auch an das Reich gegangen / mit gebender

Verſicherung / daß ſie ihres Orts die Reichs⸗

Conventan. Lande durchaus nicht beunruhigen / aber doch

auch die Verſicherung haben wolten / Schwe⸗
den ſey ein gleiches zuthun geſonnen . Denn

wenn dieſes nicht waͤre/ wuͤrde man ihr nicht

Verdencken dem Feinde zubegegnen / wo ſie
koͤnten . Die relpectivs Vorſtell⸗ und Ver ſi⸗
cherung des Chur⸗Saͤchſiſchen Geſandtes in

Regenſpurg lautete hiervon dergeſtalt .

Ihre Koͤnigliche Majeſtaͤt in Pohlen und

Churfuͤrſtliche Durchleucht zuSachſen / haben

dero dahieſigen allerunterthaͤnigſten Geſandt⸗

ſchafft allergnaͤdigſt anbefohlen / allhier bey

em Reichs⸗Convent Vorſtellung zu machen /
aß hoͤchſt⸗gedachte Ihre Koͤnigl. Majeſtaͤt auf

ero hohen Allürten Puilancen und inſonder⸗

heit Ehurfürſtl . Durchleucht zu Braunſchweig
uneburg Zureden und Vermittelung / verbind⸗

ich declarirt / auch ihre hohe Allarte zugleich
ermogt / und ſich mit ſelbigen dahig verbun⸗

en / daß ſie insgeſamt keine deren auff teutſchen
Boden liegenden Schwediſchen Provintzien /

5 GBeſchreibung
7 ſen“ deſſen fie zu verfichern / auch an dem

Ober⸗ u. Nieder⸗ Sächf Geſch .
noch der femdlichen Cron Franckreich mdirecteſ —
hierunter ein: ge Halffe gele ' ſtet / oc er lufft gema⸗

chet / am wenigſten aber die innerliche Ruhe in

dem geliebten teutſchen Vatterland im minde⸗

ſten geſtoͤret/ oder ſelbiges in Gefahr Reſchet
wird, ; Sod ſteif und unverbruͤchlich umb Ihre

Koͤnigl. Majeſtaͤt ſich nebſt ihren Allüirten enga⸗

giren/ das/ wie es declarirt/ und in dem ausgegan⸗

genen Manifeſt maͤnniglich bekand gemacht und

confirmiret / zuhalten und ſolchem nachzu⸗

kommen ; So verſichert halten ſie ſich auch im

Gegentheil / daß bey der hierunter ebenmaͤßig
intendirten Sicherheit Ihrer Chur⸗und Erb⸗
landen / dieſelbſt redende Billigkeit werde gel⸗
ten muſſen . Nachdeme aber der Schwediſche
General Craſſau ſeinen Marſch nahe an den

Schleſiſchen Gräntzen dergeſtalt eingerichtet /
auch verlauten wollen / ais ob ſeibiger nach Sach⸗

ſen zu gehen / und Ihro Koͤnigl. Maj . wlurheine Diverſion zu machen willens ſeye / wodurch

dann alle dieſer Seits fuͤhrende obberuͤhrte gute
Intentiones vollig unterbrochen / dahingegen
nicht allein die Kriegs⸗Flam̃e in Viſcera Imperii
( allermaſſen Koͤnigl. Majeſtaͤt mit aller von der
Moſcowittiſchen und Pohlniſchen Cron Armee

an ſich gezogenen Macht / dahmn zu folgen / ſich

dergeſtalt wiederWillen genoͤthiget ſhen )gezo⸗

gen / ſoncern auch uͤber dieſes die gefäͤhrliche

Peſtilenziſ . Seuche als womit einige Craſſauiſ⸗

Regiementer dem ſichern Verlaut nach würckl

inficirt ſeyn ſollen / in denen Reichs Landen wo

ſolche durch giengen / faſt unausbleiblich ausge⸗
breitet / folgſich das gantze Roͤm. Reich in uner⸗

ſetzlichen Schaden und Ungluͤck geſtürtzet wer

den wuͤrde / ſo haben Ihre Koͤnigl. Maj . den

hohen Nothdurfft zu ſeyn ermeſſen / in Zeiter

hievon part zu geben / auch dabey lolenniter de⸗

clariren wollen / daß wann uͤber Vermuthen der
General Craſſau die Invaſion in dero Chur

Saͤchſ . Landen tentiren / und ihme ſolches nach

gelaſſen werden ſolte / weder ſie ihres Orts nod

dero Allüürte an vorerwehntes Engagement wei⸗

ter nicht gebunden / noch zuverdencken ſeyn wuͤr⸗

noch auch das Hertzogthum Hollſtein antaſten /
oder im geringſten beunruhigen wolten / welches

doch mit und unter der expreſſen Bedingung

beſchehen / und zuverſtehen / daß die Chur⸗

Säͤchſ. Lande gleichmaßige Securicät von Köni⸗

gl . Schwediſcher und aller mit ſelbiger Cron⸗

Allüirten Seiten / gleichergeſtalt zugenieſſen / und
ſelbigen Occaſione des in Pohlen entſtandenen

Kriegs keine Bekraͤnckung zugefuͤgt werden moͤg⸗

te . Nicht minder ſeye zwiſchen Koͤnigl. Ma⸗

jeſtaͤt und hoͤchſtgedachten Allürten auch abge⸗
redet worden / daß alle dero / zu Behuff der in

be groſſen Alliantz ſtehenden Puiſſances bißhero

ey der Armee in denen Niederlanden und ſonſt

gebrauchte Trouppes / zu mehrern der guten In⸗

ention nach Innhalt der geſchloſſenen Tra⸗

taten / ferner / wie bißher zu der gemeinen

Sache Dienſten verbleiben ſolten ; welcher

eſtalt dann der hohen Alliirten Progreſſen ,
wider den gemeinen Feind / auf keine Art

und Weiß / einige Hinderniß eingeſtreuet

den / wann ſie ſolchenfalls wider dieCron Schwe⸗
den alles unternehmen / was Zeit und Gelegen⸗

heit anHand geben moͤchte; Geſtalten alsdann
und bey dieſer der Sachen Beſchaffenheit ein

ſolches bey denen Allürten Puillancen und Chur⸗

Braunſchweig / welche mit Schweden ineiner
Defenſiv - Alliantz ſtehen / vor keinen Caſum fœ -

deris ohn offenbahr Verletzung der Equitẽ nim⸗
mermehr gerechnet werden koͤnte. Um nun in

omnem eventum die Schuld aller dem publico,
obangefuͤhrter Maſſen / in viele Wege aus dem

intendirenden Craſſauiſ . Marſch nach Sachſen

erwach ſendenhoͤchſt⸗ nachtheiligen Sviten von

ſich abzuleinen / und ſich gegen alle daher flieſſen⸗
de wiedrige Imputation zu verwahren / haben
Koͤnigl. Maj . obſtehendes auch dahin anzeigen

zu laffen/ ſich gemuͤtziget gefunden / aller fuͤr
des gemeinen Weſens Wohi⸗ und Roheſtand

wohl inrentionirten reiſer Uberlegung überlaſſen/
was fuͤr hinlaͤnglich und ſchleunige Mittel zur
Far d zu net men ſeyn moͤchten / wodurch der

on⸗
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0Schwe⸗
0Breb⸗

dſcer Se⸗

tſcafft
oftebang

menckll⸗

uffs

ſonderlich dem Rom . Reſch hierunter angedro⸗
hete fatale Streich abgewendet und hingegen

hettthel “ Am Reichs⸗Convent wurde man hierauff

oer Ordeu
ſe Toden kandt / die da Ehre dieſer Welt und Ver⸗

fechtung des Landes zu ihrem Zweck haben /

in GOTTes Haͤnden ſtehenden Abſchied kei⸗
ne Perſohn zur kuͤnfftigen Groß⸗ Priorin

verordnet haͤtten / die geſambte Ordens⸗Da⸗
mes zur Wahl ſchreiten / und dieſelde na

87 ＋ 3 8 5
R
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die allgemeine Sicherheit und Befreyung von

der gefaͤhrlichen Contagion vermittelſt Goͤttl.

Beyſtands unverrückt erhalten werden koͤnne.

ſchluͤßig man wolte der Schweden, Breh⸗
miſchen Geſandſchafft das Chur⸗Saͤchſiſche

Anbringen bekandt machen / und ſelbige an⸗

bey von Reichs⸗wegen / erſuchen / dahin die

Sache mit diſponiren zu helffen / daß von

Ihro Koͤnigliche Majeſtaͤt in Schweden de⸗

ro gnaͤdigſten Herrn eine gleiche Declaration

pot ſich und Ihre Alllirte geſchehe / aleich⸗

wie von Einganags wohlgedachter Chur⸗Saͤch⸗

ſiſchen Geſandſchafft Nahmens dero gnaͤ⸗

digſten Koͤnigs und Herren / dermahlen ge⸗
ſchehen/ damit die Reichs⸗Lande von keinem
Theil überzogen / und darin keine Unruhe
veranlaſſet werden koͤnne.

Pone, Die Chur Mayntziſche Geſand ſchafft uͤber⸗

u dhat nahm der Schwediſch⸗Brehmiſchen Chur⸗
Saͤchſiſches Anbringen und des Reichs⸗Con⸗

vents Meynung bekandt machen zu laſſen / und
eroͤffnete hernach in Antwoꝛt / was maſſen ſie
der in allen dreyen Reichs⸗Collegiis genom⸗

menen Abrede gemaͤß der Schweden Breh —

miſchen Geſandſchafft die beliebte Vorſtel⸗

lung / wegen beſorgender Einruͤckung der

Koͤniglichen Schwediſchen Trouppen unterm

General Craſſau in die Reichs⸗Lande / per

Secretarium Legationis Moguntinæ thun / und

fugteiee
das dieſerhalben verhaſte Chur⸗Saͤch⸗

ſiſche oben beybrachte Scriptum pro Memo -

ria zuſtellen laſſen .
Dagegen haͤtte gedachte Schweden Breh⸗

miſche Geſandſchafft ſich bedancket / und uͤ⸗

hernommen / ſolches an ſeinen hoͤchſten Ort be⸗

hoͤrig zu referiren / auch die zuruͤck⸗ erfolgen⸗
de Antwort dem Reichs ⸗Convent hiernechſt
wieder bekandt zu machen / mit dem Zuſatz /
es ſeye dieſe Vorſorg uͤberfluͤßig/ weilen Er⸗
melder Herr General Craßau nicht nur die

Gedancken niemahls gehabt / den Teutſchen
Boden zu uͤberziehen / ſondern man haͤtte
nun auch die zuverlaͤßige Nachricht / daß der⸗

ſelbe mit ſeiner unter habenden Armee nacher

ſhommern
allbereits paſſicet ſeye ꝛc⸗

Es ſind viel kriegeriſche Ritter⸗Orden be⸗

Hertzogin zu Sachſen / gebohrne Hertzogin zu

hin im Nahmen der hochgelobten und aller⸗

aber den Ausgang aus der Welt und das dar⸗

auff kommende Gerichte bedenckende Orden /
moͤgen wohl wenig gefunden werden / ohn⸗

geachtet / daß an dieſen Dingen die gluͤck⸗
oder ungluͤckliche Ewigkeit hanget / derer ge⸗

ziemende Betrachtung wohl am beſten in die⸗

ſer Welt zu tugendhafften Thun und zu groß⸗
muͤthigem Leyden / mithin zu wahrer Dapf⸗
feckeit bewegen kan . Der geneigte Leſer wird

es alſo wohl nicht ungern ſehen / wenn man

ihn hier die Ordnung eines ſolchen / in der

Nieder⸗ Laußnitz erneuerten Ordens / mitthei⸗

len der gedachten groſſen Zweck in folgen⸗

weyland Durchleuchtigſte Fuͤrſt / und Herr ,
Herrr Sylvius Nymrode , Hertzog zu Wuͤr⸗
kenberg und Teck / auch in Schleſien zufcn Er.
Oeltz und Bernſtadt ꝛc. Chriſtloblichen An ſu

denckens unter andern Fuͤrſtenmaͤßigen und zurftef
allgemeinen Wohlfart abziehlenden Anſtalten

auch im Jahre 1652 . zu ſtets waͤhrender und

jeden wahren Chriſten gebuͤhrender Erinne⸗

rung der Sterblichkeit einen ſonderbahren
Orden unter dem Nahmen des Toden⸗

RKopffes / ſo wohl vor Cavalliers / als auch
vor Dames geſtifftet und auffgerichtet / uͤber

welchen dazumahl Se . Hochfuͤrſtliche Durch⸗
leucht ſelbſten Groß⸗Prior / dero Durch⸗
leuchtigſte Frau Schwieger⸗Mutter aber /
Frau Sophia Magdalena , Hertzogin zu Lieg⸗
nitz und Brieg ꝛc. Groß⸗Priorin geweſen /
Und es aber mit ſothaner hoͤchſt⸗loͤblichenStif⸗

tung nach der Zeit dahin gedyhen / daß die ſelbe
nach und nach eingegangen / und nicht ferner

fortgeſetzet worden .

Als hat die Durchleuchtigſte Fuͤrſtin und

Frau / Frau Louiſe Eliſabeth , verwittibte

Wuͤrtenberg und Teck / auch in Schleſien

zur Oels und Bernſtadt ꝛc. als hoͤchſtgedach⸗
ten Herrn Ordens - Stiffters Durchleuch⸗
tigſte Enckelin / aus ebenmaͤßig Chriſtfuͤrſt⸗
licher Intention , nehmlich zur Ehre GOt⸗
tes / und zur Erbauung des Nechſten / juͤngſt⸗

33
den ſeinen Staruten abzielet . Demnach deif 1709 .

heiligſten Dreyeinigkeit den feſten Schluß
gefaſſet / obermeldten Orden des Toden⸗Kopf
fes / als eine hoͤchſtnuͤtzliche und loͤbliche Stif⸗

tung ihres in GOtt ruhenden Herrn Groß —
Vatters / wiederum zu erneuern / und dieje⸗
nigen Dames / welche hierzu aus eigener Be⸗

wegnuß Belieben tragen moͤchten / unter fol⸗
genden Geſetzen und Ordens⸗Reguln in dem⸗

ſelben auf ⸗und anzunehmen :

1.

Seynd Seine hoͤchſtgedachte Ihro Hoch⸗

fuͤrſtliche Durchleucht ſelbſten die Groß⸗Prio⸗
rin ſolches Ordens / und behalten ſie ſich hie.
mit ausdruͤcklich vor / noch bey dero Lebzeiten
eine Nachfolgerin dieſer Wuͤrden zu benennen ;

jedoch mit dieſer Erklaͤrung / daß / nach Ab⸗

ſterben ſolcher Nachfolgerin / oder wo ferne

Ihro Hochfuͤrſtliche Durchleucht vor dero

denen mehrern Stimmen einrichten / aber al⸗

lemahl eine aus denen Hertzoginnen oder Prin⸗
ceßinnen des Hochfuͤrſtlichen Wuͤrtenbergi⸗
ſchen Stammes hierzu erwehlen / biß entwe⸗

der / welches GOtt in Gnaden abwenden
wollen / keine vorhanden / oder aber dieſelbe

alleſambt ſolche Wuͤrden anzunehmen nicht

geneigt waͤren ; auff welchen Fall der ermelden

Ordens⸗Dames ihre Wahl auff eine 0

Pp 2 Fuͤrſtin
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1509 . Fuͤrſtinoder Princeßin zurichten habe . So

ſoll auch um deſto beſſerer Ordnung willen /
ſo offt das Groß⸗Priorat verlediget wor⸗
den / die aͤlteſte Ordens ⸗Damedenenuͤbri⸗
gen die vorhabende neue Wahl unverzuͤglich
ankuͤndigen / und ſelbige ermahnen / ihre
Stimmen innerhalb 6. Wochen ſchrifftlich an

dieſelbe einzuſenden .

2

Sollen in dieſen Orden nur allein dieje⸗

nige auff⸗und angenommen werden / welche

aus hohen / vornehmen / und untadelhafften
Fuͤrſtlichen/ Graͤflichen / Freyherrlichenund Ade⸗
lichen Geſchlechtern entſproſſen / und ſonſten ei⸗

nes wohlberufenen Nahmens ſeynd .

3.

Soll ein jedes Glied bey Antrettung des

Ordens angeloben / olle ſeine Sorgfalt da⸗

hin zu richten / damit es ſich weder durch

Ehrſucht / Gleichſtellung der Welt / Heu⸗

ſcheley oder andere Laſter von der einmahl be⸗

ſchrittenen Tugend⸗ Bahn abwendig laſſen
mache ; ſondern damit es ſich eyfrig befſeiße /

den wahren Glauben durch die Wercke zu be⸗
weiſen / das Chriſtenthum nicht mehr im
Munde zu fuͤhren / ſondern auch innerlich im

Hertzen zu empfinden / und in der That aus⸗
zuüben/ auch ſolchergeſtalt der Lauff des muͤh⸗

ſeligen Lebens in rechtſchaffener Liebe gegen

Gott und den Nechſten zu vollenden .

4 .

Sollen dieienige / welche zu dieſem Orden

einige Neigung emfinden / ſich bey Ihro Hoch⸗
fuͤrſtlichen Durchleucht derFrau Groß⸗Priorin
entweder muͤndlich oder in Schrifften gebuͤhr⸗

lich anmelden / und um Aufnehmung in den⸗

ſelben anhalten .
7.

Soll jede Ordens⸗Dame verbunden ſeyn/
falß eines derer Mit⸗Glieder falſch angege⸗

ben / an ſeinen Tugenden verkleinert / oder

ihm ſonſten uͤbel nachgeredet wuͤrde / ſolches

demſelben nach Beſchaffenheit der Sache / und
ſo ſerne das beleidigte Mitglied ſtandhafftig
genug ſeyn moͤchte / dergleichen zug fuͤgte Be⸗

ſeidigung ohne ſonderbahre Unruhe des Ge⸗

muͤthes anzuhoͤren/ getreulich zu offenbahren /

und ſeine Ehre durch zulaͤßige Mittel zu ſchuͤ⸗
tzen und zu vertretten .

6.

Soll diejenige Ordens , Dame / welche
ſich in den Stand der heiligen Ehe zu bege⸗

geben / entſchloſſen iſt / ihr Vorhaben einem

von ihren Mitgliedern zu eroͤffnen/ und deſſen
Gutachten hieruͤber einzuhohlen / anbey auch

ac
und andere ihre freudige und traurige

Begebnuͤße und Veraͤnderungen der Durch⸗

uchngln
Fnmn

Braß,
Pisorfn gebͤbrend zufnotificiren ſchuldig ſeyn.

7 .

Soll der geſambte Orden verbunden ſeyn /
falß einem Mit⸗Gliede defſelben einiges Un ,
gluͤck oder eine unvermuthete Gefahr zu ſtieße/
ihm nach aller Moͤglichkeit beyzuſpringen / und
mit Troſt / Rath und That an die Hand
zu gehen .

83

Soll ein Mitglied / ſo offt es das Ordens⸗
Zeichen nicht an ſich tragen wuͤrde / eine Stra⸗
ſe von 6. Reichsthaler zur Armen⸗Caſſe er⸗

legen . Woferne es aber daſſelbe gar verlieh⸗
ren / oder ihm entwenden laſſen wuͤrde/ ſoll es

ſelbiges nicht ehe zufůͤhren befugt ſeyn/ biß von

Ihro Durchleucht der Frau Groß⸗Priorin
ihm ſolches von neuem erlaubet wid . Auch
ſoll es diejenige Strafe / ſo ihm nach ſeinem
Stande aufferlegt werden moͤchte/ mit Ge⸗
dult annehmen . Ferner ſoll einer jeden die
verwuͤrckte Strafe einzuſenden / immaßen
denn auch / wo ſonſten die Ordens⸗Reguln
von einer oder der andern uͤbertretten wurden /
diejenige / welche es am erſten wahrnehmen / ſol⸗
ches der Durchleuchtigſten Frau Groß⸗Priorin
gebuͤhrend anzeigen / und ſo ſie bey der Strafe un

gehorſam / oder ſonſten denen Ordens⸗Reguln
ſich bezeigen/ und vorheriger Vermahnung und

Erinnerung ungeachtet / davon nicht abſtehen
wuͤrde / ſo ſoll ſelbige dieſer wegen des Br⸗
dens verluſtig erkennet / das Ordens⸗Zeichen
vor ihr abgefordert / und ihr Nahmen aue
dem Ordens⸗Buch ausgeloͤſchet werden .

7 .

Sollen alle und jede Ordens,Dames ſich
aller ungeziemenden Luſt und Uppigkeit in
Spielen / darunter ſo wohl die Glacks⸗Spie
als auch die ſogenandte kleine Spiel zu ver

ſtehen / wie auch des Tantzens / derer Como
dien / Opern / Maßqueraden / oder ander der

gleichen weltlichen Ergoͤtzlichketen wie di—

Nahmen haben moͤgen / und welches entwe

der ſelbſten Suͤnde ſeynd / oder doch leicht⸗
lich zur Suͤnde Gelegenheit geben koͤnnen/ in⸗

gleichen auch aller eiteln und atfectirten Galan -

terie in euſerlicher Pracht / unnoͤthigen Aufle ,
gen der Mouches , ſchminckendes Angeſichtes
und dergleichen / gaͤntzlich enthalten / in chriſt⸗
licher Erwegung / daß ſie ihr einmahl mit gu⸗
tem Bedacht und freywillig angenommener
Orden zu ſtets waͤhrender Betrachtung des
Todes und der Ewigkeit / folglich auch zur
Ausůuͤbung wahrer Klugheit verbindet .

10 .

Soll jede Ordens⸗ Dame ſo wohl bey
Antritt Tals auch hernach jaͤhrlich am neuen
Jahrs⸗Tage / wie nicht weniger / wenn ſie
ſich verheurathet / und wenn ihr eine Erbſchaft

oder

Ober⸗ u.Nieder⸗Sächſ Seſch. — — 8*22
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oder eine Vermaͤchtnuͤß zufaͤllet/ etwas / und

gwar ſo viel / als ihr vermoͤge der Chriſtlichen

Mildigkeſt ſelbſten bellebig / am Gelde / in die

dey der Durchleuchtigſten Frau Groß⸗Priorin

befindliche Ordens⸗Caſſe liefern .

11 .

Soll zu Ende jedes Jahrs uͤber die Ein⸗

nahme und Ausgabe jetztgedachter Ordens⸗

Caſſe richtige Rechnung gehalten / und ſelbi⸗

ge denen Ordens⸗Gliedern abſchrifflich com⸗

municiret werden .

12 .

Soll von denen eingelauffenen Geldern al⸗

lemahl auff dem Char⸗Freytag / ſo viel als

der Zuſtand der offtermeldeten Ordens - Caſſe

zulaſſen will / an die Nothleidenden ausge⸗

theilet / und fals ſich unter denen Anverwan⸗

den der Ordens⸗Glieder dergleichen duͤrffti

ge Perſohnen befinden woͤchten/ vornehmlich
aber guff dieſelbe beſehen werden ; inmaſſen
denn auch jeder Ordens / Dame hiermit frey⸗
geſtellet wird / dergleichen oder andere Arme

vorzuſchlagen / und nach Beſchaffenheit derer

Sache und Umbſtaͤnde / gewiſſer Willfah⸗

rung gewaͤrtig zu ſeyn .

13 .

Sollen die Ordens⸗Dames einander je⸗
derzeit liebreich vermahnen / warnen / und an

den bevorſtehenden Tod erinnern / damit all

ihr Thun und Laſſen nach der wahren Klug⸗

heit derer Gerechten angerichtet ſeyn moͤge ; zu

welchem Ende ſie fleißige und erbauliche Cor -

reſpondence fuͤhren / auch wo es moͤglich und
die weite des Weges oder an dere wichtige

Verhinderungen ſolchts zu laſſen / jaͤhrlich
inmahl bey der Durchleuchtigſten Frau Groß⸗

Priorin ſich zu gewiſſer Zeit ſaͤmbtlich einfin⸗

den / und zuſammen kommen ſollen⸗

14 .

Wird jede Ordens⸗Dame erinnert / fals

der allerhoͤchſte und barmhertzige GOTT an

ihrer eigenen oder anderer Menſchen Seelen
eine ſonderbahre Gnade erwieſen / oder/ ſo fer⸗
ne ſich bey Abſterben einiger Perſohnen etwas

merckwuͤrdiges zu getragen / ſolches wie auch

ihre etwa dann und wann vom Tode und von

der Sterblichkeit abgefaſſete Gedancken und

Betrachtungen bey Ihro Hochfuͤrſtlichen
Durchleucht der Frau Groß⸗ Priorin ſchrifft⸗

lich einzuſenden / welches ſo dann alleſambt /
ſo wie es eingelauffen / in ein hier zu beſtimm⸗
tes Protocoll ordentlich eingetragen / und je⸗
der Ordens⸗Dame auff Begehren zu durch⸗

leſen communiciret werden ſoll.

15. 8385

Das Ordens⸗ Zeichen iſt ein ſeidenes wei⸗

ſes Band / darinnen ein ſilberner Toden⸗

Fheatri Europæi XVIII . Theil⸗

Kopff an einer ſchwartzen cmaillirten Schlelfe

auff welcher folgende Worte mit weiſen email⸗

lirten Buchſtaben zu befinden ſeyn : Memen⸗

to mori .

16 .

Sollen / fals ein Mitglied aus der Zeit⸗

lichkeit abgefordert worden / die uͤbrige Or⸗

dens⸗Dames insgeſambt gehalten ſeyn / über

gedachtes Ordens⸗Zeichen biß nach Verflieſ⸗

fung eines gantzen Jahres ein ſchwartzes Band

zu tragen / auff welchen der Nahme der Ver⸗

ſtorbenen geſticket ſeyn ſoll⸗

Gleichwie nun GOTc⁊ / unerachtet er der
HEgRg aller Herren und Koͤnig aller Koͤni⸗
ge iſt / von denen Menſchen einen freywilli⸗

gen und ungezwungenen Dienſt erfordert ;
alſo wird auch in Anſehung dieſer zu ſeinen
heiligen Ehren wiederum erneuerten Stifftung
niemand / durch Uberredungen oder auff andere

Weiſt / zu Annehmung ſolches Ordens veran⸗

laffet / ſondern es werden demſelben nur al⸗

lein diejenigen einverleibet werden / welche ſich

bey Ihro Hochfuͤrſtlichen Durchleucht Frau
Groß⸗Priorin aus ſelbſt eigenem Trieb und

aus reinen bloß allein zur Chte G—Ottes und

zum Nutzen des Nechſten gerichteten Abſich⸗

ten entweder muͤnc lich oder ſchrifftlich anzuge⸗

ben belieben / und dißfalß einer verlangten
Reſolution nebſt mihrerer Nachricht von ein

und andern zu dieſem Orden gehoͤrigen Din⸗

gen erwarten wollen .

Dumit auch endlich alles hierbey in guter

Ordnung geſchehen moͤge / ſo wollen Ihro

Hochfürſtliche Durchleucht die Frau Groß ,

Priorin einen Cavallier zum Directeur des

Ordens ernennen / welcher die Protocolla ,

Ordens⸗Eaſſe und andere gute Veranſtaltun⸗

gen beſorgen / und hiernechſt ein gewiſſes Or⸗

dens⸗Buch halten wird / darein die Nah⸗

men und Wappen derer Ordens⸗ Glieder

nach ihret Reception ordentlich verzeichnet

werden ſollen . Gegeben auff der Fuͤrſtlichen
Wittumbs⸗Refidentz zu Forſt den 24. Aug .

1709 .

Vom Fortgang Quedlinburgiſcher Strit⸗

tigkeit dem geneigten Leſer die weitere Nach⸗
richt zu geben / dienet zu wiſſen⸗ daß beym

Reichs⸗ Hof⸗ Rath am 28 . Ahpril dieſes
Fahts ein Concluſum ausgefallen : wenn die
anruffende Capitularinne , das iſt / die 2. Gra⸗

finne von Schwartzburg die Erfuͤllung der

Richtigkeit der in Pacto de Anno 1574 . der

Wahl halber vorgeſchriebenen Dinge darthun⸗
oder gnugſame Urſachen / warum ſolches Pa .

ctum nicht beſtehen koͤnne oder zu achten ſey /

beybringen wuͤrde / ſolte alsdann erfolgen /

was ſich gebuͤhrete ꝛc.

Hierauff gaben gemeldete Graͤfinne eine
Vorſtellung an Tag / wodurch ſie beweiſen

wolten / daß erwehntes Pactum und der Ver
geich.

Quedlin⸗

burgiſche
Haͤndel

bep Kapſerl
Verord⸗
uung

Stifftiſche

1709 .

continniren

Worſtelung
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gleich zwiſchen Sachſen und Brandenburg

uͤber Quedlinburgiſche Gerechtſame unſtatt⸗
hafft ſey / führten alſo an / Erſtlich / Chur⸗
fuͤrſt Auguſt haͤtte/ als Vogt und Schirm⸗

err des Stiffs / dergleichen Pactum mit

Beſtand Rechtens nicht errichten koͤnnen/
weil einem Vogt obliege / ein ihm mit Schutz
anverwandtes Stifft bey allen ſeinen habenden

Juribus, Immunitatibus & Libertate , nach Ver⸗

ſngen zu ſchuͤtzen/ nicht aber zu vermindern /
oder deſſen Jara weder ſelbſt an ſich zu zie⸗

hen/ noch / daß ſelbige von andern immimuret /
oder ulurpiret werden / zu verſtatten / wie

gleichwohl hier bey vorgebendem Pacto ge⸗

ſchehen . Il . So waͤr es auch in dem Vermoͤgen
der Aebtißin und des Capituls nicht geſtan⸗
den / ohn Vorwiſſen und Einwilligung des
Kayſers als Oberſten Lehn⸗und Schirm⸗

Herens in ſolcherley Packum zu willigen / zu⸗

mahl da dergleichen geiſtliche Verſammlun⸗
gen / die Rechte und Privilegia derer unmuͤn⸗

digen zu genießen / und alles das in Obacht

zu nehmen haͤtten / bey Vereuſſerung ihrer

Rechte / was Unmuͤndige dißfals warzuneh⸗
men verbunden . III . Alle Pacta, wordurch
wohlgegruͤndete freye Wahl verhindert wüͤr⸗

de / waͤren von keiner Guͤltigkeit C . 51 . und

cap . 15 . cum terra X. dè electione & electi

poteſtate - Daß aber Quedlinburgiſches Stifft

fleye Wahl haben ſolle / ſey aue vielen Do⸗

cumenten mehr als zu wohl bekandt . IV .

Bey dem Vergleich de Anno 1657 . zwiſchen

Sachſen und Brandenburg und da jenes die⸗

ſem die an Quedlinburg habende Rechte

verkaufft / ermangele der Conſenlſus der

Frau Aebtißin / die doch Domina ditecta rei ven -

ditæ geweſen / desgleichen Kayſerlicher Ma⸗

jeſtaͤt als Ober⸗Lehn ⸗Herrns / weiter derer

Hertzoge von Sachſen und anderer mehr / die

ein Jus quæſitum zur Advocatia quæſtionis ge -

habt ; ſey alſo denen Rechten nach auch un⸗

kraͤfftig e . Dieſer Vorſtellung wurde ent⸗

gegen geſtellet eine andere Schriſſt unter dem

Titul : Gruͤndliche Wiederlegung der von de⸗

nen beyden Schweſtern Grafinnen von

Schwartzburg / nomine Capituli Quedlinburg.
bey dem Kayſerlichen Reichs⸗ Hof⸗Rath

zu Folge des Concluſi vom 29 . April uͤber⸗

gebenen Vorſtellung ; worinnen ausgefuͤh⸗
ret wird : Daß alle ihre contra Pactum de

Anno 1574 . gemachte Einwendungen / uner⸗

heblich / und daß ſelbe allerdinges Norma Ele⸗

ctionis Abbatiſſalis auch bey itziger Sedis - Va -

cantz bleiben muͤſte 2 . Der Innhalt gieng
dahn / daß I . uͤberhaupt aus dem Magero de

Advocatia armata C. XI .ſſ . 16. 20. bekandt ſey/
ſes gehoͤre mit zur Verrichtung eines Vog⸗
tes / der Erwehlung des Praͤlaten bey zu woh⸗
nen / und die Einwilligung darzu zu geben /

Beſchreibung
Kayſern und von Kayſern angeſetzten Vög⸗ —

ten bey hohen Stifftern gebüͤhreten . Daß .

inſonderheit II . Bey dem pacto de Anno

1574 . ſich keine Maͤngel an denen es errich⸗
tenden Perſohnen gefunden / dieweil nichts
von Schmaͤhlerung der Stiffts Rechte oder

der freyen Wahl beſchloſſen / ſondern nur

geſuchet worden / Churfuͤrſt Auguſten zu zufů⸗
gendes Unrecht abzuwenden / und die Ge⸗
rechtſame wieder alles Præjuditz auffrecht
zu erhalten / welche er / als Vogt dieſes Hoch⸗
Stiffts / bey Beſtellung einer Aebtißin / be⸗

ſeſſen . So haͤtte es auch III . hierbey kei⸗
ner Kayſerlichen Einwilligung gebraucht / weil
man nicht von Erwerbung eines neuen / ſon⸗
dern von Erhaltung eines alten ſchon haben⸗
den Rechts gehandelt ; da die Rechts⸗Regul
bekandt : es werde in denen Kirchen Haͤndeln/
die Veraͤuſerung ausgenommen / nichts / als
des Praͤlatens und Capituls Conſens erfordert .
C. 5. X. de his quæ fiunt à Prælato . Als IV .

ohne Bewilligung des Chur ⸗Adminiſtra -

toris , Friederich Willhelms / Prinzeßin Anng

Margatetha Anno 1593 . zu einer Coadju -
torin erwehlet werden wollen / ſey die Sa⸗
che dahin gediehen / daß ſolche Fuͤrſtin / An⸗
no 1598 . mit der Probſt⸗ Stelle ſich ver⸗

gnuͤgen laſſen / worauff die Hertzogin Maria
von Sachſen Anno 1601 . auff Recommen .

dation des Advocati oder Vogtes / zur Co .
adjucorin erwehlet / vom Kayſer beſtattiget /
mithin auch von eben dieſem das Pactum

de Anno 1574 . in der That ratihabirk
worden / endlich und V. muͤſſe man einen
Unterſcheid machen zwiſchen der Advocati⸗

armata oder Schirm ⸗ herrlichen Verrich
tung / zu welcher auch die Gerechtſame eines
ſolchen Schirm ⸗Herrnus bey Wahls⸗Ge
ſchaͤflten gehoͤrten; und zwiſchen der ſchlech
ten Quedlinburgiſchen Vogtheh ꝛc .

Hiermit lieſſen ſich mehrgedachte Gräͤfin enung ,

ne oder die hinter ihnen ſteckende Leute ( nein
noch nicht ſchweigen / gaben kurtze / doch prenf. W.
beſage des Titulblats / in Jure , Facto & Hiſtoriaſberlegusg

gegruͤndete Anmerckungen heraus / dahin ge

hende ( . ) Frage es ſich hier nicht : was die Kay
ſer fuͤr Rechte beh denen Hochſtiſſten gehabt /
oder / an dero Advocaten uͤbertragen; ſondernob die Quedlinburgiſche Advocaten das von

Kayſern empfangen / was ſie am Stifft / mit

deſſen Wiederſpruch / haben wolten . ( 2. ) We⸗
der Churfuͤrſt Auguſt noch vorhergeweſene Ad⸗

vocati haͤtten vor Anno 1574 . etwas bey einer
Quedlinburgiſchen Aebtißin Wahl zu ſagen ge⸗

habt/ ſenalſo durch dieſes mehrgedachten Fahrs⸗
Vergleich die Freyheit des Stiffts allerdings
beleidiget . ( 3. )

Das
Lehn⸗Recht verbiete Lehn⸗

Sachen / ohn Conſens des Domini Directi ,
zuveraͤuſſern/ oder / zu ſchmaͤlernund in andern
Stand zu ſetzen/ dergleichen waͤre doch durch ſo
offtgedachten Vergleich geſchehen / ( a) die Aeb⸗
tißin Wahl forthin auf Conſens des Vogts mit

geſtellet /und denn ( b) an ſtatt man ſonſt dieſo ſeh auch bekandt / was fuͤr Rechte denen
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Gewaärtigkeit und Gerechtigkeit zur Vogthey

dem Advocato geſchworen / ein Homagium der

Aebtißin und dem Advocato abzuſtatten einge⸗

fuͤhret / ( c) der Aebtißin das Neh Exercitium

Keligionis beſchnitten / ( d) der Advocat zum

Mit⸗Genuß der Steuren zugelaſſen / ( e) die

Vergebung der hohen Lehns⸗Anfaͤlle dieſem

guch mitgetheilt worden u .ſ . w. ( 4. ) Das Re⸗

ſcript Kayſer Rudolphs / des zweyten / vom

4 . Oetobr . Anno 1595. lege deutlich an Tag /
was er von dem Pacto de Anno 1574 . gehalten /
darinnen unter andern dieſe hieher gehoͤrende
Worte enthalten : Und ſo wir dann gleichwohl /
nach Geſtalt / die Zeit uͤber / uns vorgekomme⸗
ner Schrifften / und darinnen begriffener De⸗

duction , und Ausfuͤhrung / nicht vermercken /
daß Hertzog Otto / Brunſ .&e Luneburg Annæ

Margarethæ Patet ) oder auch die Aebtißin Vor⸗

habens / ichtes durch ſolche Poſtulation , dem

Quedlinburg berechtiget / zu entziehen / ſondern

ſich zu aller Gebuͤhr/ auch unſers Ermeſſens

gnugſam erkennet / ſo ſehen wir nicht / wie mit
Fug / mehrvorberuͤhrte Poſtulation einer Soad -

jutorin dem Stifft verwehret / und der Aebtißin /
welche ſamt ihren Stiffts⸗Fraͤulein / einhelli⸗

glich darob beharren / und ihres Vorhabens
nothwendige bewegliche Urſache anziehen/ das

Jus der freyen Wahl coarctiret / und abgeſtri⸗
cket werden moͤge. Von anderer in Contrarium

gezogener Conſiderationen und Reſpect zuge⸗

ſchweigen / da man etwa den Vertrag / ſo der

wenigernZahlAn. 74. mit dem Stifft erhandelt /
dahin zu extendiren / und zu deuten vermelnete /
gls ob dardurch dieſem uhralten freyen Kayſerl .
weltl . Stifft / und Stand des Reichs / auch
das Juseligendi aut poſtulandi neuer Aebtißin /
ober Coadjutorin , ( zuwieder der alten Fundati -

on und biß daher erhaltener Gerechtigkeit )

damit benommen / und alſo in der Churfuͤrſten
und Hertzogen zu Sachſen Macht geſtellt ſeyn

ſolte / daß das Stifft ehe nicht wehlen dörffte/
es willigte denn das Churfuͤrſtliche Hauß Sach⸗

ſen darein / und wolte daſſelbige haben und

nachgeben ; ſintemahl ſolches nicht allein dem

Stifft / ſondern zugleich uns / als dem Lehens⸗

Herrn / wie auch dem gantzen Reich / zu uner⸗

kraglicher Beſchwehr⸗und Schmaͤhlerung / ge⸗

reichen wuͤrde / haͤtte P . Lbd. ſelbſt vernuͤnfft⸗
lich zuerwegen / daß wir / tragenden Kayſerl .

Amts halber / daſſelbe alſo nicht gedulden / oder

nachſehen koͤnnten⸗

Aber wie wir dergleichen von D. Lbd. nicht

vermuthen/ noch dafuͤr halten / daß ſie dieſes
Stifft Quedlinburg / ſo notoriè und wiſſent⸗
lich der Reichs Matricul einverleibt / und zu al⸗

len Reichs⸗Taͤgen / als ein unmittelbar Mit⸗

Glied und Stand / beſchrieben und erfordert
iſt / uns und dem Reich zuentziehen gewilliget /
und bedacht ſey / welches dann / durch Schmaͤh⸗
lerung der alten freyen Wahl⸗Gerechtigkeit be⸗

Hauß Sachſen / an deme / ſo ſie bey dem Stifft

Convocirung des Capituls / und in Abweſen⸗ſatz

ſchehen wuͤrde / als verſehen wir uns / und er⸗J
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ermahnend / ſie wolle dieſe der Aebtißin / und

Stiffts⸗Fraͤulein / einhellige / beſtaͤndige und

nunmehr vor Langes ſchon fuͤrgangene Poſtula⸗

tion , weiter nicht verhindern noch beſtreiten /
ſondern das Stifft Quedlinburg dabey ruhig/
und unbeirrig verbleiben laſſen ꝛc. ( f . ) Beydes
die Advocatie und Vogthey werde dem Hauſe

Sachſen von der Aebtißin verliehen/ ſey alſo
der zwiſchen ſolchen gemachte Unterſcheid / gantz

unrichtig ꝛc.

Dieſem entgegen prelentirte ſich gar bald et⸗

was von Seiten Preuſſens / unter der Auff⸗

ſchrifft : Summariſche Anzeigung des wahren

und durch uhralte / ohnverruͤckte Obſervantz

beſtaͤttigten Verſtands / des zwiſchen dem

Schutz⸗herrlichen Thur⸗Hauß zu Sachſen und

Stifft Quedlinburg Anno 1574 . getroffenen
Vertrags Der Haupt⸗Zweck darvon war / dar⸗

zuthun / es ſey die Wahl der Hollſteiniſchen

Prinzeß ungültig / weil (1. ) ſie nur von denen Prenzits e
935 abermahli⸗

zwey Gräfinnen von Schwortzburg ( ohneger Gu

heit der Frau Proͤbſtin vorgenommen (2. )mit
Unterlaſſung ſonſt gewoͤhnlichen Solennitaͤten

vollbracht / und ( 3) die Grund⸗Geſetze des

Stiffts / als z. E. die Capitulationes derer Aeb⸗

tißinnen und die Keverſalen aus Augen geſetzt
worden / in welchen es hieſſe : daß es mit der

frehen Wahl einer Aebtißin / wie ſich dal⸗

ſelbige / vermoͤge des Rechtens / uhralten

ſoͤbl. Gebrauchs und Herkommens / auch

der zwiſchen dem Stifft und dem Hauſe
Sachſen aufgerichteten Compactaten und

Sortraͤge gebuͤhre/ mit Fleiß gehalten wer⸗

den ſolle ꝛc. (4. ) Habe die Braunſchweigi⸗

ſche Prinzeß / ohn Willen des Advocati⸗

nicht zur Coadjutorin gelangen können . ( F. )

Alle Aebtißinne wären nicht anders / als

mit Einſtimmung des Advocati / zu bieſer

Wuͤrde gelanget / der dieſemnach in einer

ruhigen Poſlecton vel quaſi waͤre. (6. ) Das

Recht einer freyen Wahl ſey ſo auszulegen /
damit es denen Compactaten nicht entgegen

ſtehe e. Was das Stifft in ſeinen Anmer⸗

ckungen hierauff verſetzte / gieng dahinaus :
( b. ) die Pröbſtin haͤtte ſich mit Fleiß ablen. Stifftiſche
tiret / ( 3. ) Proteſtirende waͤren ſo genau Schlus⸗
nicht an die Feyerligkeiten des Paͤbſtlichen arilt
Rechts gebunden / wenn nur das Weſen

der Sachen in Acht genommen wuͤrde.
( 3 ) Auſſer denen Stifftungs Brieffen
und Paͤbſtlichen Bullen / im Kirchl. und

denen Kayſerl . Belehnungen im Polltiſchen /
wiſſe man von keinen Grund⸗ Geſetzen
was dieſen an Vertragen u. ſ . w. zuwie⸗

der / ſey untuͤchtig und von keinem Werth /
weil weder Aebtißin noch Capitul dem

Kayſer und Reich etwas durch Compacta -
ten vergeben koͤnne : Vielmehr muͤſſe eine

Aebtißinne ſchweren : Sie wolle allen Fleiß
antvenden / darmit alle geſchwaͤchte Kegalia .

ura , Indulta und was ſonſt davon gebracht/
wieder herbey geſchafft und in vorigen

ſuchen Q. Ebd. hlemit freundlich und gnaͤdiglich
2Q92 *
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Kirche / allwo daſſelbe ben m Choro gewohnStand geſetzt werde ꝛc. (4. ) Hebe eben bey

der Coadjutorey Sache der Braunſchweigi
ſchen Prinzeß Kayſerl . Maj . das Pactum

de Anno 1574 . verworffen ; ( §. ) Die Wah⸗

len waͤren meiſtentheils durch Liſt derer Saͤchſi⸗
ſchen Stiffts⸗Hauptleute erkuͤnſtelt oher

mit Gewalt erzwungen worden / ſey dan⸗

nenhero / was eines rechtmaͤßigen Tituls o⸗

der Grunds ermangele und nur auf Ge⸗

walt ſich beſteiffe / keine ruhige Polleſſion

unennen . (6. ) Dem Kayhſer allein ſtehe es
zu / den Entſcheid zugeben / wie weit die

reye Wahl mit angezogenen Compactaten
beſtehen koͤnne oder nicht / und habe dißfals
weder Advocat / noch Aebtißin und Capi⸗
tul was zu ſprechen ꝛc. Dergeſtalt verfuh⸗
ren dieſe Partheyen gegen einander / da das

Stifft ſich auff die alte Rechte berieff / der

Gegentheil neuere Vergleiche anzog / und ſo

ob er gleich nicht eben von ſelbigem und

an ſeine ſtatt zum Vogt beſtellet / ſondern
von dem Stifft darzu angenom̃en geworden
ſeyn muſte / weil ihn dieſes mit Advocatie

und Vogtſchafft belehnte / dahero auch das

Stifft begehrte / Advocgtus ſolte beweiſen /
daß und was fuͤr Rechte des Kayſers ihm
uͤbertragen worden / da wohl gewiß / daß
keine Perſon zu Abteylichen Wuͤrden von

Rechts wegen erwehlet werden mag / die

Ihre Kayſerl . Maj . nicht annehmlich . Der
tweitre Fortgang dieſes Streits zeigt die Folge

unſerer Hiſtorie .

Am aten December begieng die Univerſi⸗
tät Leipzig ihren vierten Geburts⸗Tag / nach⸗
dem ſolche nunmehr 300 . FJahr floriret . Denn
nachdem ſo wohl Ihro Koͤnigliche Majeſtaͤt
in Pohlen / als auch die uͤbrigen Durchleuch⸗
tigſten Nuttitii , dero beſondere Zuneigung ge⸗

gen dieſe Univerſitaͤt durch Koͤnigliche und

Hochfuͤrſtliche Freygebigkeit in der That be⸗

zeiget / auch die bevorſtehende Jubel⸗Feuer
mit aller hoͤchſtgedachter Koͤniglicher Mafeſtaͤt
hohen Bewilligung durch ein Patent publici -
ret / und ſo wohl die hohen Fuͤrſtichen Per⸗
ſohnen / als auch die Stiffter Meißen / Mer⸗
ſeburg und Naumburg / wie nicht weniger
das Nieder⸗Stifft Zeitz / und die meiſten Lu⸗

theriſchen Academien in Teutſchland zu die⸗

ſem Feſte gebuͤhrend eingeladen worden / wur⸗

de ſolches an obgedachtem 4 . December fol⸗
gender Maßen gefeyret :

Fruͤhe um F. Uhr wurden die Canonen
auff der Feſtung Pleißenburg geloͤſet / und

darauff in der Stadt mit allen Glocken ge⸗
laͤutet / nachgehends aber von zwey Choͤren
auff den Thürnen zu St . Nicolai und Tho⸗
maͤ mit Trompeten und Paucken munciret /

wormit auch um 6. und 7 . Uhr fortgefahren
vurde / hierauff verſammlete ſich das Corpus

Academicum im Fuͤrſten Hauſe / und zohe
von dar in aller Stille in die St . Nicolai

—5

viel Recht / als ein Kayſer haben wolte /

lichen Platz einnahm z wohin ſich auch dit
andern Gaſte einfanden ; das gantze Raths⸗
Collegium aber begab ſich auff den Raths⸗
Stuhl . Unterdeſſen wurden auch die hohen
Abgeſanden und Deputirte durch unterſchiede ,
ne Marſchaͤlle in die Kirche gehohlt / und nach⸗
dem dieſelbe ſaͤmbtlich auf dem Fuͤrſten Stuhle
accommodiret und der Anfang mit einer ſchoͤ.
nen Muſic gemacht war / hielt Herr D. Gott⸗

fried Olcarius P. P . die Jubel⸗ Predigt uͤber
Pſam CXXVXII . v. 13 . biß zu Ende / verlaß
darauff das auf dieſe Solennität ge⸗

richtete Fubel⸗Gebet / und endlich ward der

CX . Pſalm muſiciret und mit dem Lob⸗Ge —

ſange : HERR G' 0tt dich loben wir ꝛc.

beſchloſſen / wobey ſich abermahl die Stuͤcke

auff der Veſtung Pleißenburg hoͤren ließen .
Von dar gieng man in folgender Ordnung
in die Pauliner -Kirche ( 1. ) vier Unter⸗Offici⸗

ker mit kurtzem Gewehr . ( 2. ) Vier Mar⸗

ſchaͤlle / ( 3 . ) die ſaͤmbtliche Herrn Abgeſan⸗
den und Deputirten / nach ihrem Rang und

Ordnung als nehmlich Seiner Koͤniglichen
Majeſtaͤt und Churfurſtlichen Durchl . Abge⸗

ſander der Herr General von Neitſchitz ( Gou⸗

verneur der Stadt Leipzig / wie auch Seiner

Koͤngl. Maj und des Durchl . Chur - ⸗Printzens
Hoheit Abgeſander der Herr Obriſte von

Hopffgart / Commendant auf der Veſtun
Pleiſſenburg ; der Hochfuͤrſtl. Sachſen⸗
Weiſenfelßiſche Abgeſande / Herr Hof Rath
von Juchſtaͤdt ; der Hochfuͤrſtl. Sachſen⸗
Zeitziſche Herr Abgeſandte / Herr Hof⸗Rath
von Eberſtein ; der Herr Abgeordnete des

hohen Stiffts Meißen / Herr Becker von

Roſen⸗Feld ; die Herrn Abgeordneten des

hohen Stiffts Merſeburg / der Domdechant
und Hof⸗Math von Gatern / und der Herr
Hof . Rath D. Adolph Ludwig Zech; die Yn .
Deputirten von der Univerſitaͤt Witten⸗

berg / Herr Doetor Caſpar Loͤſcher Theol .

P . P . und General⸗ Supecintendent da⸗

ſelbſt / Herr Appellation· Rath / Hr D. Berger /
der Juriſten Facultqt Ordinarius , der Koͤnigl
und Churfuͤrſtliche Leib⸗Medicus , Herr D.

Johann Gottfried Berger / Med . P . P. u . 3. 8.
Pro - Rector Magn . und Herr Johann Chri⸗
ſtoph Wiſtmannshaußen / Ling⸗Ordin . P. P.

der Abgeordnete von der Univerſitaͤt Jena /
Herr D. Engelbert von der Burg / Chur⸗

Saͤchſiſcher Appellation - Rath ; die Herrn Ab⸗

geordneten von der Univerſitaͤt Halle / Herr
D. Johann Peter Ludwig / Koͤnigl. Preußi⸗
ſcher Rath und Juris P. P. und Herr D.

Stahl / Medicin . P. P. der Herr Deputirte von

dem Nieder⸗Stifft Zeitz D. Johann Schmiedt
Theol . P. P. Extraordin , und Eloquen . Ordin .

hierauff kamen der Accis - Rath Stiller und

der Creyß⸗Ambtmann Wagner ; ( 4. ) zwey
Marſchalle . ( 5 . ) Ein Edler Hochweiſer
Rath in Corpore . ( 6. ) Wieder zwey Mar⸗

ſchaͤle. ( 7 . ) Einige frembde Herrn Docto -
res , wie auch vier Abgeordnete von einer lob⸗
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lichen Kauffmannſchafft und eben ſoviel von
einer loͤblichen Cramerirung / wie auch von

denen Herrn Tuchhaͤndlern und noch einige
Gäſte . (8. ) Die Pedelle mit den Sceptris Aca -

demicis ; ( 9. ) Das gantze Corpus Academi -

cum , und darunter auch ein Hochehrwuͤrdiges
Miniſterium .

Auff dem Kirchhofe der Pauliner⸗Kirche

wurde dieſe anſehnliche Proceſſion mit Trom⸗

peten und Paucken empfangen / und in der

Kirchen die Koͤnigl. und Fuͤrſtl. Herrn Geſand⸗
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dem Nicolai⸗Thurn in⸗und aus dem Fuͤrſten⸗
Hauſe ſich mit Trompeten und Paueken trefflich
hoͤren lieſſen.

hIn dem Fuͤrſten⸗Hauſewurden insgeſamt
7 . Tafeln oder 100 . und etliche 70 . Perſohnen

auffs praͤchtigſte geſpeiſet / auch denen Herrn

wie auch Bier / Contect und Kuchen gerei⸗
chet. Den andern Tag wurden die Pro -

motiones in denen drey hoͤhern Facultaͤten

und den dritten die Philoſophiſche angeſtel⸗
ten auf eine darzu erbaute / und mit dem Ko⸗

nigl . Wappenund andern Decorationen ausge⸗
zierte Buͤhne / die andern Herrn Abgeordnete
und Gaͤſte aber auf die zu beyden Seiten neu⸗

aufgerichtete Empor⸗Kirchen geſtellet . Nach⸗
dem nun das Veni ſancte Spiritus figuriret wor⸗

den / trat der Koͤnigl. und Churfuͤrſtl. Saͤch⸗
ſiſche Rath und Hiſtoriographus , Herr D.
Johann Burchard Mencke / als Proteſſor Hi -

ſtoriarum , auff die mit rothem Sammet be⸗
leidete Catheder / und hielt die Orationem Se⸗

cularem, darinnen er GOtt vor die dieſer Uni⸗
berſitaͤt bißher erwieſene Wohlthaten danckte /
und zugleich von den vornehmſten Maͤnnern /
welche Leipzig beruͤhmt gemacht / kuͤrtzlich han⸗
delte . Nach deren Endigung ward eine hier⸗
zu verfertigte Ode abgeſungen und endlich dieſe
Solennitàt mit dem Te Deum Laudamus unter

nochmahliger Loͤſung der Stucke / und einer

lateiniſchen Collecte und Seegen beſchloſ⸗
ſen .

Hierauff gieng die Proceſſion in voriger

let .

Den 26 . May / hatte Herr Anton Guͤn⸗
ther / bißheriger Graf zu Schwartzburg und

Hohenſtein / durch ein oͤffentliches Gebet /
von denen Cantzeln in ſeiner Reſidentz Arn⸗

ſtadt / wie auch in dem geſamten Lande be⸗
kund machen laſſen / welchergeſtalt Seine
nunmehro in GOtt ruhende Kayſerl . Maj .

Leopoldus , glorwurdigſten Andenckens / den⸗

Studioſis im rothen Collegio , 5. Eymer Wein
/

ſelben in den Reichs⸗Füurſten « Stand
allbereit den 3. Sept . 1697 . allergnaͤdigſt
erhoben / und zu einem Reichs ⸗Furſten
von Schwartzburg erklaͤret habe . Und ob⸗

wohl Seine Hochfuͤrſtliche Durchleucht aus

bewegenden Urſachen / ſich dieſer Fuͤrſtlichen
Wuͤrde bißhero enthalten / haͤtten ſie ſich doch

unter allergnaͤdigſter Genehmhaltung der
jetztregierenden Kayſerl . Maj . dielelbe hin⸗

fuͤhro wuͤrcklich zugebrauchen entſchloſſen ꝛe.
Was aber hieraus und ſonſt bey dieſem

Hauſe fuͤr Strittigkeit mit Sachſen entſtan.
den / wird der geneigte Leter in anderweiti⸗

Ordnung um die S . Nicolai⸗Kirche in das

Fuͤrſten⸗Hauß / da immittelſt 2. Choͤre von

( K §In MuͤntzProbationsTag war de⸗

Jnen im Muͤntz⸗Weſen correſpon -
cdirenden dreyen Creiſen Francken /

—FgRBayern / Schwaben / auf den 24 .

Jan . dieſes Jahrs / mit gewoͤhnlichen For⸗

malien / nach Nuͤrnberg ausgeſchrieben und

auch gehalten / und auf ſelbigem nachſte⸗

9 5 Puncte in Ulberlegung gezogen wor⸗

en .

I .

In dem zu Regenſpurg / Anno 170f. am

Iten Decem . errichteten Muͤntz⸗ Probations -
Receſſ iſt der Auslaͤndiſchen ſo wohl Schied⸗
als andern zum Vorſchein gekommenen
groben Muntz⸗Sorten halben nicht nur / was
die wuͤrckliche Elimination und Verruffung /
ſondern auch die Determination der Valuta

anbelanget / gemeſſene Verabredung gepflo⸗
gen worden . Ob nun der davon angeſchaff⸗
te Effect in deſſen erfolget / und der obge⸗

Fraͤnckiſch⸗Schwaͤbiſche Geſchichte.

ger Fortſetzung dieſes Theatri zu leſen fin⸗
den .

chen dreyen im Muͤntz⸗Weſen correſpondi.
renden oberen Creyſen beobachtet / o⸗

der unter Vorſchuͤtzung der noch obwaltenden

Kriegs⸗Troublen einiger Orten ein anders

eingefuͤhret worden / oder eingeſchlichen ſeye/
und wie allenfalls dieſem gemeinſchaͤdlichen
Weſen mit mehrer Zuverlaͤßigkeit fuͤrs kuͤnff⸗
tige abzuhelffen / und zu ſteuren ſeyn moͤchte/

daruͤber / wie auch / ob die von den bee⸗
den loͤblichen Fraͤnck⸗ und Schwaͤbiſchen

Creyſen wegen einiger Schied⸗Muͤntzen
bereits gemachte Interims · Diſpoſitiones zu⸗

laͤnglich ? oder wie ſonſt noch weiters zu⸗

W4
wird zuberathſchlagen / und

aum

II.

Von dem lademniſationsMode wegen

der durch die kleine Muͤntz von da und

dort denen hier obigen correſpondirenden
loͤblichen Creyſen zugefuͤgten Beſchaͤdigungen

——7——ç—̟
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faſte Schluß durchgehends in denen lobli⸗

Iheatri Europæi XVIII . Theil .
zureden / auch ferners

E IIII
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